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Im Bemühen um die Wiederherstellung
des Vertrauens in der Region im Ge-
folge der Asienkrise hat der IWF zügig
reagiert, und zwar durch: 
• Hilfe für die drei am stärksten be-

troffenen Länder – Indonesien,
Korea und Thailand – bei der Zu-
sammenstellung wirtschaftlicher
Reformprogramme, die das Ver-
trauen wiederherstellen und vom
IWF unterstützt werden könnten.
Das bereits bestehende IWF-ge-
stützte Programm der Philippinen
wurde 1997 verlängert und aufge-
stockt, und 1998 wurde eine Bereit-
schaftskreditvereinbarung ge- 
nehmigt; 

• Billigung finanzieller Unterstützung
in Höhe von etwa 26 Mrd SZR
durch den IWF für Reformpro-
gramme in Indonesien, Korea und
Thailand und Anstoßgeben für die
Mobilisierung  zusätzlicher Finanzie-
rungszusagen aus anderen multilate-
ralen und bilateralen Finanzquellen
über etwa 77 Mrd US-$ zur Unter-
stützung dieser Reformprogramme
im Jahre 1997. Mitte 1998 wurden
die durch Zusagen gedeckten
Finanzierungshilfen für Indonesien
vom IWF um 1 Mrd SZR aufge-
stockt, und von multilateralen und
bilateralen Finanzquellen um schät-
zungsweise 5 Mrd US-$. Von den
Kreditzusagen an alle drei Länder
zahlte der IWF bis zum 23. Juli
1998 rund 18 Mrd SZR aus (siehe
Tabelle); und

• Intensivierung seiner Konsultationen
mit anderen Ländern innerhalb und
außerhalb der Region, die, auch
wenn sie nicht notwendigerweise der
IWF-Unterstützung bedurften, von
der Krise betroffen und zur Abwehr
von Ansteckungswirkungen gezwun-
gen waren, entsprechende Maßnah-
men einzuleiten.

Zur Umsetzung seiner Reaktion auf die
Krise
• nutzte der IWF die unter dem

Finanzierungsmechanismus für
Krisenfälle (Emergency Financing
Mechanism) eingerichteten be-
schleunigten Verfahren und die

Klausel außergewöhnlicher Um-
stände, um den besonderen Bedürf-
nissen der Mitgliedstaaten
hinsichtlich der Genehmigungs-
dauer und dem Zugang zu den
Fondsmitteln gerecht zu werden.
Dem folgte eine laufende und enge
Beobachtung der Programmabwick-
lung und die Billigung mehrerer
Anpassungen in den ursprünglichen
Programmen vor dem Hintergrund
sich verändernder Umstände;

• richtete der IWF die Fazilität zur
Stärkung von Währungsreserven
(Supplemental Reserve Facility) ein,
die dazu bestimmt ist, Mitgliedern
mit außergewöhnlichen Zahlungsbi-
lanzproblemen zu helfen, die aus
einem hohen kurzfristigen Finanzie-
rungsbedarf infolge eines plötzlichen
Vertrauensverlusts der Märkte resul-
tieren;

• verbesserte der IWF die Koordina-
tion mit anderen internationalen
Finanzinstitutionen, vor allem der
Weltbank und der Asiatischen Ent-
wicklungsbank (AEB), sowie mit
bilateralen Gebern, um die interna-
tionale Unterstützung für die wirt-
schaftlichen Reformprogramme der
betroffenen Länder zu vergrößern;

• verstärkte der IWF seinen Dialog mit
einer Vielfalt relevanter politischer
und gesellschaftlicher Gruppen in
den Programmländern, einschließ-
lich Konsultationen mit Vertretern
der Opposition und der Arbeitneh-

merschaft sowie ausgedehnter Kon-
takte mit der Presse und der Öffent-
lichkeit;

• bot der IWF personelle Unterstüt-
zung bei der Koordination der Be-
mühungen internationaler Gläu-
bigerbanken und Schuldner aus den
betroffenen Ländern um eine Lö-
sung der ernsten Finanzierungspro-
bleme des privaten Sektors, die im
Zentrum der Krise standen;

• stellte der IWF die Absichtserklärun-
gen (Letters of Intent) der Regie-
rungen Indonesiens, Koreas und
Thailands, in denen die fonds-
gestützten Programme beschrieben
werden, mit deren Einverständnis in
seine Web-Seite im Internet ein, so
daß die Einzelheiten der Programme
ohne weiteres allen interessierten
Parteien zur Verfügung stehen; und

• verbesserte der IWF die Möglich-
keiten zur Kommunikation mit den
Behördenvertretern und unterstützte
ihre Bemühungen um Konsensbil-
dung durch die Ernennung des frü-
heren Stellvertretenden Geschäfts-
führenden Direktors, Prabhakar
Narvekar, als Sonderberater des
indonesischen Präsidenten, sowie
durch die Errichtung von Repräsen-
tanzen in Korea und Thailand (zu-
sätzlich zu der bereits bestehenden
in Indonesien) und die Aktivitäten
des neuen Regionalbüros des IWF
für Asien und den pazifischen Raum
(siehe Kapitel VI).

Kasten 1
Die Reaktion des Fonds auf die Asienkrise 

Finanzierungszusagen der internationalen Gemeinschaft und Auszahlungen
des IWF in Reaktion auf die Asienkrise, Stand vom 23. Juli 19981

(Milliarden US-Dollar)

Zusagen Auszahlungen______________________________________________________
Land IWF multilaterale2 bilaterale3 insgesamt des IWF

Indonesien 11,2 10,0 21,14 42,3 5,0
Korea 20,9 14,0 23,3 58,2 17,0
Thailand 4,0 2,7 10,5 17,2 2,8

Insgesamt 36,0 26,7 55,5 118,2 24,8

1Ohne geschätzte Zusagen an die Philippinen.
2Weltbank und Asiatische Entwicklungsbank.
3Bilaterale Beiträge an Indonesien und Korea waren die Alternativlösung für den schlimmsten Fall.
4Schätzwert; Betrag der Neuzusagen im Juli 1998, bis zum 23. Juli noch nicht endgültig vereinbart.



telbare Bereitstellung von Fondsmitteln jenen Mitglie-
dern, die Zahlungsbilanzschwierigkeiten haben, einen
Rahmen für eine intensivere Zusammenarbeit (siehe
Kapitel VIII). In einigen Fällen arbeiten die Mitglieder
auch auf andere Weise mit dem Fonds zusammen, etwa
in Form vorsorglicher Finanzierungsabkommen oder
durch informelle, vom Stab beobachtete Programme
und durch die erweiterte Überwachung.
• Vorsorgliche Vereinbarungen. Die Mitglieder verstän-

digen sich mit dem Fonds auf eine Bereitschafts- oder
Erweiterte Kreditvereinbarung, beabsichtigen aber zu-
nächst nicht, die in diesen Vereinbarungen zugesagten
Mittel in Anspruch zu nehmen, solange die Umstände
dies nicht erforderlich erscheinen lassen. Unabhängig
davon ist das Land zur Ziehung der Mittel berechtigt,
wenn es die in der Kreditvereinbarung festgelegten
Bedingungen erfüllt. Diese Art der Vereinbarungen
hilft den Mitgliedern, indem sie einen Rahmen für die
Wirtschaftspolitik setzen, die Unterstützung der Poli-

tik durch den Fonds hervorheben
und dadurch das Vertrauen in sie
fördern. Darüber hinaus stellen
diese Vereinbarungen für das Land
sicher, daß im Bedarfsfall Fonds-
mittel zur Verfügung stehen – vor-
ausgesetzt, die vereinbarten Be-
dingungen sind erfüllt.

•Informelle, vom Stab beobachtete
Programme. Der Stab überwacht
das Wirtschaftsprogramm des Lan-
des und erörtert mit den Behörden
regelmäßig die Fortschritte im Rah-
men des Programms. Eine formale
Billigung der Wirtschaftspolitik des
Mitglieds durch den Fonds ist indes
nicht gegeben.

• Erweiterte Überwachung. Auch sie
beinhaltet keine formale Billigung
der Wirtschaftspolitik des Mit-
glieds durch den Fonds. Vielmehr
liegt der Schwerpunkt auf einer
engen und formalen Beobachtung
durch den Fonds. Dieses Verfah-
ren wurde ursprünglich geschaffen,
um Umschuldungsabkommen mit
Geschäftsbanken zu erleichtern; es
ist bisweilen aber auch bei anderen
Gelegenheiten genutzt worden.
In einigen Fällen war die oben

beschriebene verstärkte Beobach-
tung die Vorstufe zu einem fonds-
gestützten Programm. Häufiger
bietet die Beobachtung den Landes-
behörden eine Möglichkeit, interes-
sierten Dritten, wie Gebern, Gläubi-
gern oder den Finanzmärkten eine
Rückversicherung zu geben.

Lehren aus der Asienkrise für die
Überwachungstätigkeit
Im März 1998 nahm das Exekutivdirektorium im Rah-
men der Überwachung seine regelmäßige Überprüfung
der Politik der Mitglieder vor, wobei es sich diesmal auf
die Lehren aus der Asienkrise für die Überwachung
konzentrierte. Bei ihrer Überprüfung hielten die Direk-
toren fest, daß in der Früherkennung neu entstehender
Spannungen die Ergebnisse des Fonds in den von
Krisen betroffenen Ländern nicht immer verläßlich
gewesen seien. Im Falle Thailands habe sich der IWF
über die im Jahre 1996 beginnende wirtschaftliche
Entwicklung ernsthaft besorgt geäußert – die Besorg-
nisse wurden den Behörden auf verschiedenen Wegen
mitgeteilt, unter anderem über vertrauliche Kontakte
auf höchster Ebene. Tatsächlich schien sich der Fonds
der Risiken des wirtschaftspolitischen Kurses Thailands
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Kasten 2
Reformen der zweiten Generation

Während makroökonomische Stabi-
lität, Liberalisierung und der grundle-
gende marktwirtschaftliche Ordnungs-
rahmen notwendige Voraussetzungen
für ein starkes Wachstum sind, haben
die Erfahrungen des Fonds mit seinen
Mitgliedsländern gezeigt, daß tieferge-
hende und breiter angelegte Reformen
erforderlich sind, um ein qualitativ
hochwertiges, dauerhaftes und gerech-
ter verteiltes Wachstum zu erreichen.
Derartige Reformen – sogenannte Re-
formen der zweiten Generation – er-
strecken sich über mehrere Bereiche,
die in jüngster Zeit durch die asiatische
Finanzkrise besonders hervorgehoben
wurden.

Der Fonds hat, zusammen mit der
Weltbank, zu den Reformen der zwei-
ten Generation durch seine Überwa-
chungstätigkeit in den Mitgliedslän-
dern (gegebenenfalls in Zusammen-
arbeit mit anderen internationalen Or-
ganisationen), durch technische Hilfe
und durch Finanzierungen an meh-
reren Fronten beigetragen, indem er:
• den Mitgliedern half, die Effizienz

und Stabilität ihrer Finanzsektoren
zu stärken, unter anderem durch
eine angemessene Bankenaufsicht;

• den Mitgliedern half, die Transpa-
renz der Finanzpolitik und des
öffentlichen Haushaltsgebarens
sowie die Qualität, Aktualität und

Verbreitung von Wirtschafts- und
Finanzdaten zu verbessern, um im
Falle auftretender Wirtschafts- oder
Finanzprobleme das Risiko von Ver-
trauensverlusten bei den Anlegern
zu vermindern;

• den Mitgliedern half, die Integrität
der Politik durch Errichtung eines
einfachen und transparenten regula-
torischen Umfelds sowie eines amt-
lichen und unabhängigen Gerichts-
wesens zu verbessern, das für die
Einhaltung der gesetzlichen Bestim-
mungen, einschließlich der Eigen-
tumsrechte, sorgt;

• die Mitglieder dabei unterstützte,
die Rolle des Staates in der Wirt-
schaft zugunsten des privaten Sek-
tors neu zu bestimmen, unter ande-
rem durch Umstrukturierung und
Privatisierung staatseigener Betriebe
sowie mehr Zurückhaltung bei staat-
lichen Eingriffen in Bereichen, in
denen die Marktkräfte für eine
höhere Effizienz sorgen;

• half, die Qualität der Staatsausgaben
in den Mitgliedsländern zu verbes-
sern, zum Beispiel durch stärkere
Berücksichtigung von Ausgaben im
Bildungs- und Gesundheitswesen;
und

• den Mitgliedern bei der Förderung
einer größeren Arbeitsmarktflexibili-
tät half.



mehr bewußt gewesen zu sein als die
meisten Marktbeobachter. Jedoch sei
der Fonds in anderen Fällen in Asien
überrascht worden, auch wenn er kri-
tische Schwächen, insbesondere im
Finanzsektor, erkannt habe; ursäch-
lich hierfür seien zum Teil der unzu-
reichende Zugang zu den erforder-
lichen Informationen sowie das Un-
vermögen gewesen, die Folgewir-
kungen der Kombination aus Struk-
turschwächen in der Wirtschaft und
Ansteckungseffekten vollständig ab-
zuschätzen. Vor allem im Falle Koreas
habe der Fonds es versäumt, den
finanziellen Spannungen, die sich zu
Anfang des Jahres 1997 zu entfalten
begonnen hätten, eine ausreichend
hohe Dringlichkeit beizumessen.

Rückblickend sei es offensichtlich,
daß die Anfälligkeit der betroffenen
Länder auch von den Märkten unter-
schätzt worden sei. Gleichermaßen
bemerkten die Direktoren, daß einige
andere aufstrebende Volkswirtschaften
angesichts von Marktspannungen rechtzeitige und
nachhaltige Maßnahmen ergriffen hätten und in der
Lage gewesen seien, sich ausbreitende Turbulenzen
erfolgreich abzuwehren. In diesen Fällen habe sich 
eine enge Überwachung durch den Fonds als hilfreich
erwiesen. Einige Direktoren betonten, daß es unreali-
stisch sei, von der Überwachung durch den Fonds die
frühzeitige Erkennung aller Probleme und die Verhin-
derung aller Krisen zu erwarten; außerdem seien die
Ansteckungseffekte der thailändischen Krise in großem
Umfang nicht vorhersehbar gewesen. Dessen ungeachtet
ermutigten sie den Stab, im Rahmen seiner Überwa-
chungstätigkeit den Risiken von Ansteckungseffekten
verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen.

Die Direktoren waren der Ansicht, daß die Erfah-
rungen der letzten neun Monate dem Fonds und der
internationalen Finanzwelt wertvolle Lehren erteilt hät-
ten. Die Vorgänge seien noch immer nicht abgeschlos-
sen und viele Probleme seien neu zu überdenken; dazu
zählten der Entwurf und die Umsetzung fondsgestütz-
ter Programme, die Rolle der Programmfinanzierung
durch den Fonds und andere offizielle Kanäle, die Zu-
sammenarbeit zwischen Fonds und anderen interna-
tionalen Institutionen, insbesondere der Weltbank, die
Rolle des privaten Sektors in Krisensituationen sowie
die Informationspolitik des Fonds gegenüber der
Öffentlichkeit. Im Hinblick darauf wurde zu Anfang
des neuen Geschäftsjahres 1998/99 vereinbart, die
Erfahrungen mit Fonds-Programmen in den asiatischen
Krisenländern noch vor der Jahrestagung im Oktober
1998 zu überprüfen, um Fragen der Programmorien-
tierung und -gestaltung sowie der Umsetzung zu er-
örtern und, soweit möglich, die ersten Programm-

ergebnisse zu untersuchen. Darüber hinaus werden
1998/99 die Erfahrungen mit den Krisenländern im
Rahmen der Überprüfung der Berichte des Mitarbei-
terstabes über die weltwirtschaftlichen Aussichten und
im Zusammenhang mit der Erstellung des jährlichen
Berichtes über die internationalen Kapitalmärkte analy-
siert. Die aus der asiatischen Erfahrung gezogenen
Lehren werden sich auch in mehreren Stabsstudien
niederschlagen, die sich mit den verschiedenen Aspek-
ten der Stärkung der Architektur des internationalen
Währungssystems befassen und dabei insbesondere auf
Verfügbarkeit und Veröffentlichung wirtschaftlicher 
Daten eingehen, auf Transparenz in der Wirtschafts-
politik der Mitgliedsländer und in der Überwachungs-
tätigkeit des IWF sowie auf die Rolle internationaler
Standards für die Bewertung der Politik und der Ver-
fahrensweisen eines Landes. Weiter wird das Direkto-
rium erörtern, wie durch Einbeziehen des Privatsektors
in Aktivitäten zur Verhütung oder Bewältigung von
Finanzkrisen angemessene Anreize für die internatio-
nalen Kapitalströme geschaffen werden können. Der
IWF wird die verschiedenen  Lehren aus der Asienkrise
in seine laufende Arbeit an einer geordnet und in ange-
messener zeitlicher Abfolge verlaufenden Kapitalver-
kehrsliberalisierung einbringen. Überdies wird die Er-
fahrung mit der Zusammenarbeit von IWF und Welt-
bank, vor allem bei der Finanzsektorreform, überprüft
werden mit dem Ziel, Gebiete ausfindig zu machen,
auf denen noch Verbesserungen möglich sind. 

Im Hinblick auf die Überwachungstätigkeit des IWF 
zogen die Direktoren im März 1998 fünf wichtige
Lehren:
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Kasten 3
Verbesserte Informationen über Artikel IV-Konsultationen
Seit Mai 1997 gibt das Exekutivdirek-
torium nach Abschluß von Artikel IV-
Konsultationen mit Mitgliedern Presse-
Informations-Mitteilungen bzw. PIMs
(Press Information Notices)* heraus.
Die PIMs beinhalten folgendes:
• eine Hintergrundbeschreibung der

Wirtschaftslage des jeweiligen Landes
zum Zeitpunkt der Konsultation;

• die Einschätzung dieser Situation
und der Wirtschaftspolitik des Lan-
des durch das Direktorium, wie sie
in der Zusammenfassung der Direk-
toriumsaussprache durch den Vor-
sitzenden dargelegt wurde; und

• eine Tabelle ausgewählter Wirt-
schaftsindikatoren.
Die Presse-Informations-Mitteilun-

gen werden auf freiwilliger Basis 
bekanntgegeben – auf Antrag der 
Länder, die eine Veröffentlichung 
der Stellungnahmen des Fonds zu 
ihrer Wirtschaftspolitik und ihren
Entwicklungsaussichten wünschen.
Von den im Geschäftsjahr 1997/98
abgeschlossenen 136 Konsulta- 
tionen kam es bei 77 zur Veröffent-
lichung von PIMs (siehe Tabelle 7).
Der vollständige Text der PIMs ist auf
der Netzseite (Web Site) des Fonds ver-
fügbar: (http://www.imf.org). Außer-
dem wird dreimal im Jahr  eine
Zusammenstellung der  PIMs in einer
neuen Publikation des Fonds, IMF Eco-
nomic Reviews, veröffentlicht; die erste
Ausgabe erschien im Mai 1998.

*Der Name lautet neuerdings: Public Information Notices (PINs – Öffentliche Informations-Mit-
teilungen). In diesem Bericht wird noch der bisherige Name verwendet.



Ansichten über die Wirtschaftspolitik
seiner Mitglieder noch weiter gehen
könne; sie schlugen vor, das Pro-
blem der Veröffentlichung von Stab-
sberichten zu Artikel IV-Konsulta-
tionen nochmals aufzugreifen. Eini-
ge andere Direktoren indes befür-
worteten einen vorsichtigeren An-
satz, wobei sie betonten, daß die
Beibehaltung der Vertraulichkeit ein
Schlüsselelement wirksamer Überwa-
chung sei. Ebenso unterstützten
einige Direktoren den Vorschlag,
daß der Fonds für den Fall, daß ein
Mitglied die vertraulich zum Aus-
druck gebrachten Mahnungen des
Fonds fortgesetzt mißachte, der
Fonds nach einer gewissen Zeit als
letzten Ausweg die Bestimmung des
Artikel XII, Abschnitt 8, seines
Übereinkommens anwenden solle,
um seine Besorgnisse öffentlich
bekanntzugeben. Jedoch bezweifel-
ten die meisten Direktoren, ob eine
verstärkte öffentliche Ermahnung die
Wirksamkeit der Überwachung
erhöhe. Insbesondere zeigten sie
sich besorgt darüber, daß die Andro-
hung der Veröffentlichung den
freimütigen Dialog zwischen dem
Fonds und den Mitgliedsländern
gefährde und die öffentlichen Mahnungen eher dazu
beitragen könnten, Krisen zu beschleunigen, anstatt sie
zu verhindern.

Lehre Fünf
Die Wirksamkeit der Überwachung durch den Fonds
hänge entscheidend von der Bereitschaft der Mitglieder
ab, den Rat des Fonds zu befolgen. Ein freimütiger
Dialog und die Fähigkeit des Fonds, sich auf die zen-
tralen Probleme einzelner Mitglieder zu konzentrieren,
seien von grundlegender Bedeutung für die Wirksam-
keit der Überwachung. Darüber hinaus betonten die
Direktoren die Möglichkeit des IWF-Mitarbeiterstabs,
sich durch eine aktivere Beteiligung an regionalen
Foren die Auffassungen der internationalen Gemein-
schaft nutzbar zu machen; sie zeigten sich überzeugt
davon, daß der Fonds mit solchen Gremien in Asien
und anderswo eng zusammenarbeiten solle (siehe 
Kasten 4). Einige Direktoren verwiesen auf die Bedeu-
tung des moralischen Drucks sowohl in regionalen
Gremien als auch seitens des Direktoriums. Die Direk-
toren begrüßten die Teilnahme des Fonds an den
Diskussionen des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsko-
operationsrates und des Zweiten Manila-Rahmentref-
fens in Tokio.

Transparenz und Rechenschaftspflicht der
Regierung
Der Fonds stellte über eine lange Zeit hinweg Bera-
tung und technische Hilfe zur Verfügung, um in den
Mitgliedsländern die Integrität der Politik zu verbes-
sern, unter anderem durch die Förderung von Trans-
parenz und Rechenschaftslegung im öffentlichen Sek-
tor. In den letzten Jahren konzentrierte sich die Auf-
merksamkeit auf Probleme im Zusammenhang mit der
Integrität der Politik. Insbesondere identifizierte der
Interimsausschuß des Fonds in seiner im September
1996 verabschiedeten Erklärung über die Partnerschaft
für dauerhaftes globales Wachstum „die Förderung
aller Aspekte der Integrität der Politik, einschließlich
der Sicherstellung des Rechtsstaats, der Verbesserung
der Leistungsfähigkeit und der Rechenschaftslegung
des öffentlichen Sektors sowie des Kampfs gegen die
Korruption“ als wesentlich für eine gedeihliche Wirt-
schaftsentwicklung. Ähnlich verabschiedete der Inte-
rimsausschuß auf seinem Treffen im April 1998 im
Bemühen, die Rechenschaftslegung und Glaubwürdig-
keit der Fiskalpolitik als Schlüsselelemente für die Inte-
grität der Politik zu stärken, einen Verhaltenskodex zur
fiskalischen Transparenz: Erklärung über Grundsätze.

Im Geschäftsjahr 1997/98 trat das Exekutivdirekto-
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Kasten 4
IWF-Regionalbüro Asien und Pazifik

Die Einrichtung eines neuen Regional-
büros für Asien und den pazifischen
Raum in Tokio spiegelt die Bedeutung
der asiatisch-pazifischen Region in der
Weltwirtschaft und der Arbeit des
Fonds wider. Der Leiter des Büros,
Kunio Saito, steht einem zehnköpfigen
Mitarbeiterstab vor. Die Hauptauf-
gaben des Büros sind folgende:

• Regionale Politikforen. Das Büro
zeichnet verantwortlich für den Dia-
log mit asiatischen Politikern, der
über verschiedene regionale Politik-
foren stattfindet. Dazu zählen unter
anderem die Manila-Rahmengruppe,
die Asiatisch-Pazifische Wirtschafts-
kooperation (APEC), die Vereini-
gung Südostasiatischer Nationen
(ASEAN) und das Treffen der Füh-
rungskräfte ostasiatischer und pazi-
fischer Zentralbanken und monetä-
rer Behörden (EMEAP). Außerdem
ist das Büro dazu bestimmt, die
regionalen und wechselseitigen
Überwachungstätigkeiten zu erleich-
tern. In der Manila-Rahmengruppe

treffen sich die Vertreter von Fi-
nanzministerien und Notenbanken
aus 14 Volkswirtschaften der Re-
gion. Dabei handelt es sich um die
bedeutendste neue Gruppierung mit
dem Ziel, die Überwachung zu stär-
ken, die Kooperation auszudehnen
und die finanzielle Stabilität in der
Region zu fördern. Das Regional-
büro stellt für diese Gruppe das
Sekretariat.

• Überwachung der Finanzmärkte.
Das Büro beobachtet und analysiert
die Finanzmärkte in der Region, um
sicherzustellen, daß der Fonds zeit-
nahe und umfassende Kenntnis über
Marktentwicklungen und -trends
erlangt. Diese Analyse vertieft das
Verständnis des Fonds für die Wirt-
schaftsentwicklungen in der Region
und ist ein wichtiges Element zur
Stärkung der Überwachung. 
Das Büro übernimmt auch ein brei-

tes Spektrum von Tätigkeiten im Rah-
men der Öffentlichkeitsarbeit und för-
dert die Maßnahmen der technischen
Hilfe und der Fortbildung in der Region.



Internet ein, die einen öffentlichen
Zugang zu Informationen über
Datenveröffentlichungspraktiken
derjenigen Mitglieder zur Verfügung
stellt, die den SDDS anwenden
(siehe Kasten 6).

Bereitstellung von
Informationen durch die
Mitglieder an den Fonds
Im Dezember 1997 führte das
Direktorium seine dritte Überprü-
fung der bei den Mitgliedern erziel-
ten Fortschritte in der
Datenbereitstellung für die Fonds-
überwachung durch. Es stellte fest,
daß die Mitglieder bei der Bereitstel-
lung von Kernindikatoren an den
Fonds weiter bescheidene
Fortschritte erzielt hätten; dabei
handelt es sich um Daten über
Wechselkurse, Währungsreserven,
die Geldbasis, breiter abgegrenzte
Geldmengenaggregate, Zinssätze,
Verbraucherpreise, Exporte und
Importe, die Leistungsbilanz, das
Staatskonto, Bruttoinlandsprodukt
oder Bruttosozialprodukt und die
Auslandsverschuldung. Aber sie
äußerten Besorgnis darüber, daß
einige Mitglieder diese Daten nicht
regelmäßig oder zeitnah lieferten
und daß in einer Reihe von Fällen die Verspätungen
wiederholt eingetreten oder sogar noch größer gewor-
den seien. Die Direktoren forderten die Mitglieder
dringend auf, die Zeitnähe und Frequenz ihrer Daten-
berichte zu verbessern.

Die jüngsten Erfahrungen hätten ebenso darauf
hingedeutet, daß die Kernindikatoren angesichts der
Umstände in einzelnen Ländern um andere Daten
ergänzt werden müßten, um die Wirksamkeit der
Überwachung in der Zeit zwischen den Artikel IV-
Konsultationen zu erhöhen und neu entstehende Fi-
nanzmarktspannungen zu erkennen. Die Direktoren
identifizierten reservebezogene Verbindlichkeiten,
Transaktionen der Zentralbank mit Derivaten, die Aus-
landsverschuldung des privaten Sektors und Indika-
toren mit bankaufsichtlichem Charakter als wün-
schenswerte Ergänzungen. Innerhalb dieser allge-
meinen Gruppen nannten die Direktoren eine Reihe
spezifischer Datenpositionen wie etwa Angaben über
Termingeschäfte (zu einem festgesetzten Termin oder
im Rahmen eines Swapgeschäfts), zur Fristigkeitsstruk-
tur der Auslandsverschuldung, zur Zusammensetzung
der kurzfristigen Auslandsverschuldung sowie Informa-
tionen über Devisenreserven und Informationen über
den Finanzsektor. Einige Direktoren regten an, daß die

Definition von Kerndaten erweitert werden solle, um
diese zusätzlichen Daten angesichts ihrer herausragen-
den Bedeutung bei der Früherkennung neu auftre-
tender Spannungen mit einzubeziehen. Und einige
Direktoren schlugen vor, einen gemeinsamen Standard
für die Zeitnähe und Häufigkeit der an den Fonds zu
liefernden Daten in Betracht zu ziehen.

Als ein mit der Datenqualität verwandtes Problem
hätten eine ungeeignete (Daten-)Erfassung und Män-
gel in den Aufbereitungsmethoden die Zweckmäßigkeit
der gemeldeten Daten oft beeinträchtigt und zu Pro-
blemen beim Entwurf und der Beobachtung von Pro-
grammen der Mitglieder geführt – insbesondere im
Hinblick auf die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun-
gen, die öffentliche Finanzstatistik und die Zahlungsbi-
lanzstatistiken. Aus diesem Grund forderten die Direk-
toren den Stab dazu auf, seine Arbeit über die Beurtei-
lung der Datenqualität fortzusetzen. Mehrere Direk-
toren betonten die hohen Kosten der technischen Hilfe
und schlugen vor, die Umsetzung der Empfehlungen
in den Empfängerländern zu überwachen. Die Direk-
toren verständigten sich darauf, daß die Anstrengungen
zur Verbesserung der Datenqualität als Teil eines allge-
meinen Bemühens verstanden werden müßten, einen
soliden statistischen Rahmen in den Mitgliedsländern
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Kasten 5
Verfahrenskodex zur fiskalischen Transparenz:
Erklärung über Grundsätze

Klarheit über Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten
•Der Staatssektor sollte deutlich von

der übrigen Wirtschaft abgegrenzt
sein, und die Rollen in Politik und
Verwaltung sollten innerhalb der
Regierung klar definiert sein.

•Es sollte ein klarer Rechts- und Ver-
waltungsrahmen für die Haushalts-
führung vorliegen.

Öffentliche Verfügbarkeit von
Informationen
•Die Öffentlichkeit sollte mit vollstän-

digen Informationen über die vergan-
gene, aktuelle und beabsichtigte
Haushaltstätigkeit der Regierung ver-
sorgt werden.

•Es sollte eine öffentliche Verpflich-
tung auf die zeitnahe Veröffentli- 
chung fiskalischer Informationen
abgegeben werden.

Offene Haushaltsvorbereitung, Haus-
haltsvollzug und Berichterstattung
•Die Haushaltsdokumentation sollte

genaue Angaben machen über fiskal-

politische Ziele, den makroökono-
mischen Rahmen, die politische
Grundlage für das Budget sowie die
wichtigsten erkennbaren Haushalts-
risiken.

•Die Haushaltsschätzungen sollten in
einer Weise gegliedert und präsentiert
werden, die die politische Analyse er-
leichtert und der Rechenschafts-
pflicht dienlich ist.

•Verfahren zur Ausführung und Über-
wachung gebilligter Ausgaben sollten
klar spezifiziert werden. 

•Die Berichterstattung über die 
Haushaltsentwicklung sollte zeitnah,
umfassend und verläßlich sein 
sowie Budgetabweichungen aus-
weisen.

Unabhängige Prüfung der Ordnungs-
mäßigkeit
•Die Ordnungsmäßigkeit der öffent-

lichen Haushaltsangaben sollte Ge-
genstand einer öffentlichen und
unabhängigen Prüfung sein.

Die zentralen Bestimmungen des Kodex sind die folgenden:



zu schaffen, der im Einklang mit dem Speziellen Stan-
dard und dem Allgemeinen System steht. Einige Direk-
toren deuteten darauf hin, daß Stabspapiere deutliche
Datenanpassungen aufzeigten, die den Behörden hel-
fen sollten, die Datenmängel und erforderlichen
Verbesserungen zu erkennen.

Bereitstellung von Daten der Mitgliedsländer
für die Öffentlichkeit
Überprüfung des Speziellen Datenveröffentlichungs-
Standards. In ihrer ersten Überprüfung des Speziellen
Datenveröffentlichungs-Standards im Dezember 1997
verwiesen die Direktoren darauf, daß die Anzahl der
Unterzeichner (43) im Rahmen des Erwarteten liege;
sie hofften, daß mit der Zeit mehr Mitglieder unter-
zeichneten. Sie begrüßten, daß die elektronische
Datenstandards-Informationstafel in zunehmendem
Maße von Außenstehenden genutzt würde, vor allem
seit die Verbindungen von der Informationstafel zu
den nationalen Datenseiten eingerichtet worden seien

(siehe Kasten 6). Die Direktoren
zeigten sich überzeugt, daß der
SDDS Anreize setze und eine Struk-
tur zur Verbesserung der Daten-
veröffentlichungspraktiken schaffe;
die Meinungen der Unterzeichner
über ihre ersten Erfahrungen mit
dem Speziellen Standard seien im
großen und ganzen positiv gewesen.

Die Direktoren stimmten darin
überein, daß die Vorschläge für eine
Aktualisierung des SDDS angesichts
der wirtschaftlichen und finanziellen
Entwicklungen in Südostasien und
anderswo rechtzeitig gekommen
seien. Sie billigten die Verfahren zur
Modifizierung des SDDS, die mit
dem konsultativen und transparenten
Konzept, das dem Speziellen Stan-
dard zugrundeliege, in Einklang
stünden. Diese beinhalteten den
Übergang der Datenkomponenten
für reservebezogene Verbindlich-
keiten von einer „empfohlenen“ zu
einer „vorgeschriebenen“ Kompo-
nente sowie das Hinzufügen einer
vorgeschriebenen Komponente für
Nettoverpflichtungen im Rahmen
von Derivatepositionen. Einige
Direktoren meldeten in dieser Hin-
sicht allerdings Vorbehalte an, indem
sie auf Definitionsprobleme und Ver-
traulichkeitsfragen hinwiesen.

Die Direktoren kamen darin
überein, daß das Verfahren zur Mo-
difikation des SDDS, in dem Indika-

toren der finanziellen Solidität mit einbezogen werden
sollten, die Entwicklung von Standards für die Veröf-
fentlichung makroprudentieller Daten abwarten und
auf die Arbeit anderer Organisationen, einschließlich
der BIZ, zurückgreifen solle. Auch verständigten sie
sich darauf, im Rahmen der nächsten Überprüfung des
SDDS die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, einen
präziseren Zeitplan für die Veröffentlichung von Daten
zu internationalen Anlagepositionen durch die Anwen-
derländer aufzustellen, wobei die entsprechenden
Angaben auch Daten über die kurzfristige Auslandsver-
schuldung des privaten Nichtbankensektors mit ein-
bezögen.

Die Direktoren gaben zu bedenken, daß in nächster
Zeit die Glaubwürdigkeit des IWF und der den SDDS
anwendenden Länder davon abhänge, ob letztere die
erforderlichen Änderungen in ihrer Veröffentlichungs-
praxis umsetzten, damit diese zum Jahresende 1998
völlig mit dem Speziellen Standard übereinstimmten.
Mit Verweis darauf, daß eine Anzahl der derzeitigen
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Kasten 6
Elektronische Datenstandards-Informationstafel

Die Informationstafel DSBB (Dissemi-
nation Standards Bulletin Board) ist ein
Instrument für Marktanalytiker und andere,
die Wirtschaftswachstum, Inflation und
andere wirtschaftliche und finanzielle
Entwicklungen in Ländern rund um die
Welt verfolgen. Sie beschreibt die statisti-
schen Praktiken – wie die Methodik und
die Kalender für die Datenveröffentlichung
– in den Ländern, die den Speziellen
Datenveröffentlichungs-Standard (SDDS)
in den Schlüsselbereichen anwenden: im
realen Bereich, für den öffentlichen Sektor,
im Finanzsektor und im Bereich der
Außenwirtschaft. Ebenso beschreibt sie die
Schritte, die von den Anwendern zur
Verbesserung der Veröffentlichungspraxis
vorgenommen wurden, um einer vollstän-
digen Erfüllung des SDDS bis zum Ende
der Übergangsperiode nachzukommen.

Seit dem Start im April 1997 sind elek-
tronische Verbindungen (Hyperlinks) zwi-
schen der Informationstafel und den
eigentlichen Daten auf den nationalen
Datenseiten eingerichtet worden, die es
den Benutzern ermöglichen, unmittelbar
von der Informationstafel auf aktuelle
wirtschaftliche und finanzielle Daten auf
einer von den Unterzeichnern des Stan-
dards eingerichteten Internetseite zu wech-
seln. (Die Verbindungen bedeuten keine
Bestätigung der Daten durch den Fonds.)
Auf die Informationstafel kann über das
Internet (http://dsbb.imf.org) oder über die
Netzseite des Fonds (http://www.imf.org)
zugegriffen werden.

Die Anwender des SDDS per Ende April
1998 sind unten aufgeführt. Länder, für
die bereits Hyperlinks eingerichtet waren,
sind mit einem Stern gekennzeichnet:

Argentinien* Irland Malaysia Singapur*
Australien Island Mexiko* Slowakische Republik
Belgien Israel* Niederlande Slowenien*
Chile Italien Norwegen Spanien
Dänemark Japan* Österreich Südafrika*
Deutschland Kanada* Peru* Thailand
Ecuador Kolumbien* Philippinen Tschechische Republik
Finnland Korea Polen Türkei*
Frankreich Kroatien Portugal Ungarn
Hongkong, SVB* Lettland Schweden Vereinigte Staaten
Indien Litauen Schweiz* Vereinigtes Königreich
Indonesien



Stärkung der Zusammenarbeit zwischen
IWF und Weltbank in Fragen der Reform
des Finanzsektors
Der Fonds und die Weltbank haben lange Zeit in Fra-
gen des Finanzsektors zusammengearbeitet (siehe auch
Anhang IV). Im August 1997 diskutierte das Direkto-
rium diese Zusammenarbeit, wobei es betonte, daß es
darauf ankomme, die Effektivität beider Institutionen
bei ihrer Hilfe zur Stärkung der Finanzsysteme der
Länder zu maximieren; und es räumte der Verbes-
serung der Zusammenarbeit höchste Priorität ein.

Obgleich die Vereinbarung über die Zusammenar-
beit zwischen Fonds und Weltbank aus dem Jahre
1989 über die Hilfe für die Mitgliedsländer in den je-
weiligen Fachkompetenzen auch weiterhin einen ange-
messenen Gesamtrahmen bilde, vertraten die Direk-
toren die Auffassung, daß die Rollen der beiden Insti-
tutionen in Fragen des Finanzsektors geklärt und die
Verfahren der Zusammenarbeit verbessert werden
müßten. Sie betonten die Bedeutung der Zusammenar-
beit, um sicherzustellen, daß neu aufkommende Pro-
bleme im Finanzsektor in allen Ländern unverzüglich
erkannt würden, daß jede Institution die Führungsrolle
in ihren eigenen, primären Verantwortungsbereichen
übernehme, und Doppelarbeit in Bereichen beiderseiti-
gen Interesses vermieden werde. Schließlich müßten
die makroökonomische Analyse des Fonds und die sek-
torbezogenen Empfehlungen der Bank vollständig auf-
einander abgestimmt werden. In diesem Zusammen-
hang hätten beide auch rechtzeitig Rücksicht auf die
Verantwortung des Baseler Ausschusses im Bereich 

der Bankenaufsicht zu nehmen.
Viele Direktoren merkten an,

daß sie sich eine klarere Tren-
nungslinie zwischen den Verant-
wortungsbereichen der beiden
Institutionen gewünscht hätten,
wobei sie aber zugaben, daß ein
Überlappen auf manchen Gebie-
ten – vor allem bei der Banken-
aufsicht, -regulierung und -ge-
setzgebung – wahrscheinlich
unvermeidbar sei. Die meisten
Direktoren betonten, daß die
Umstrukturierung des Banken-
systems vorrangig im Verant-
wortungsbereich der Weltbank
liege. Dessen ungeachtet ver-
traten viele Direktoren die Auf-
fassung, daß der Fonds im Rah-
men der Umstrukturierung des
Bankensystems in Krisensitua-
tionen eine Rolle zu spielen
habe, vor allem in Ländern, in
denen er aktiver mit einbezogen
worden sei. Allerdings unter-

strichen sie, daß solche Fälle eher selten zu erwarten
seien, sowie daß die Einbeziehung des Fonds in sol-
chen Fällen vorübergehend sein und die Umsetzung
von Umstrukturierungsprogrammen in der Hand der
Bank liegen solle. Mit Blick auf das Mandat des IWF
erwarteten einige Direktoren vom Fonds, sich auf die
makroökonomischen Auswirkungen solcher Reformen
zu konzentrieren. Jedoch brachten die Direktoren ihre
Hoffnung zum Ausdruck, daß die Bank durch eine Stär-
kung ihrer Aktivitäten im Finanzsektor – eischließlich
der Einrichtung des „Direktoriums für den Finanzsek-
tor“ – besser imstande wäre, zügig und flexibel zu rea-
gieren, um in Krisensituationen beim Entwurf eines
Umstrukturierungsprogramms für den Finanzsektor zu
helfen. Ebenso unterstrichen die Direktoren die Bedeu-
tung der Bank – und ihrer frühzeitigen Einbeziehung –,
wenn es darum gehe, spezifische Zielmarken zur Um-
strukturierung des Bankensystems zu identifizieren, die
in IWF-Finanzierungsprogramme einzubinden sind.

Wechselkursfragen
Das Direktorium erörterte im Geschäftsjahr 1997/98
zwei mit der Überwachungsaufgabe verbundene Wech-
selkursfragen: Die Konzepte zur Beurteilung von
Wechselkursen und Strategien für den Übergang von
einem System fester zu einem System flexibler Wech-
selkurse („Austrittsstrategien“).

Wechselkursbeurteilung und IWF-
Überwachung
In der Diskussion über die Konzepte zur Beurteilung 
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Kasten 7
Wie das GDDS funktionieren wird

Die Teilnahme am Allgemeinen Daten-
veröffentlichungs-System (GDDS), die
freiwillig ist, besteht aus drei Stufen:

• der Verpflichtung, das GDDS als
Rahmen für die statistische Entwick-
lung zu nutzen;

• der Bestimmung eines Landeskoordi-
nators; und

• der Vorbereitung von Erläuterungen
und Verfahrensweisen, die zur Er-
stellung und Veröffentlichung von
Statistiken angewandt werden, sowie
der Pläne (die vom Fonds im Inter-
net veröffentlicht werden können),
wie die bisherige Praxis auf kurze und
lange Sicht verbessert werden soll.
Das GDDS wird in zwei Phasen um-

gesetzt. Die erste wird sich auf die Aus-
und Fortbildung konzentrieren, und die
zweite auf die direkte Länderarbeit. Die

Fortbildungsphase wird für bis zu 120
Länder acht regionale Seminare und
Workshops einschließen, die Mitte 1998
beginnen und im Herbst 1999 beendet
werden. Im Anschluß an die Fortbil-
dungsphase wird der Fondsstab direkt
mit den Mitgliedsländern arbeiten, um
ihnen bei der Beurteilung ihrer Praxis
im Vergleich zum GDDS sowie bei der
Entwicklung von Verbesserungsplänen
Hilfestellung zu leisten.

Bis zum April 1998 haben etwa 25
Länder ein vorläufiges Interesse am
GDDS bekundet, indem sie einen Lan-
deskoordinator ernannten. Förmliche
Einladungen sind an alle Mitgliedslän-
der, die den Speziellen Datenveröffent-
lichungs-Standard (SDDS) nicht an-
wenden, verschickt worden, nachdem
das GDDS-Anleitungsmaterial vervoll-
ständigt worden war.



von Wechselkursen und ihre Anwen-
dung im Rahmen der IWF-Über-
wachung der wichtigsten Industrie-
länder hob das Direktorium im
Oktober 1997 hervor, daß sich der
Fonds als die zentrale Organisation
des internationalen Währungssy-
stems kontinuierlich darum bemü-
hen müsse, seine Analyse und Über-
wachung der Wechselkurspolitik zu
verbessern. Der Fonds habe den
Vorteil einer globalen Perspektive
und sowohl techni-chen Sachver-
stand als auch praktische Politiker-
fahrung, was seinen Mitarbeiterstab
in die Lage versetze, einen eigenen
Beitrag zur Weiterentwicklung des
Konzepts und zur Urteilsbildung
über Wechselkursfragen zu leisten.
In diesem Zusammenhang verwiesen
die Direktoren auch auf die Notwen-
digkeit zur Zusammenarbeit mit der
akademischen Fachwelt.

Die Direktoren stimmten in der
Ansicht überein, daß sich in dem vom Fondsstab ange-
wandten Konzept des makroökonomischen Gleichge-
wichts (siehe Kasten 8) die vielfältigen Maße für inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit und Finanzmarktbe-
dingungen, die traditionell eine zentrale Rolle im Rah-
men der Überwachung der Wechselkurse und Wechsel-
kurspolitik der Mitglieder durch den Fonds gespielt
hätten, eher ergänzten als gegenseitig ausschlössen.
Überwiegend stimmten die Direktoren darin überein,
daß es nicht möglich sei, „Gleichgewichts“-Werte für
Wechselkurse präzise festzustellen, und daß Punkt-
schätzungen „richtiger“ oder „angemessener“ Wech-
selkurse allgemein vermieden werden sollten. Dessen
ungeachtet waren sie sich darin einig, daß eine gründ-
liche, systematische und transparente Methode wichtig
sei, um die Überwachung durch den Fonds zu unter-
mauern. Sie betrachteten das bestehende Konzept als
einen nützlichen Ausgangspunkt.

Die Direktoren unterstrichen, daß es wichtig sei, die
Überlegungen zur Angemessenheit von Wechselkursen
vor dem Hintergrund der vorherrschenden Konjunk-
turlagen und der Realisierung der gesamtwirtschaft-
lichen Ziele anzustellen. Abweichungen der Wechsel-
kurse von ihrem mittelfristigen Gleichgewichtsniveau
könnten in Fällen von Divergenzen in der Konjunk-
turlage in den wichtigsten Industrieländern gerechtfer-
tigt und sogar hilfreich sein. Aus diesen Gründen be-
fürworteten die Direktoren einen fallweisen Ansatz bei
der Überlegung, ob und welche Maßnahmen ergriffen
werden sollten, wenn es den Anschein habe, daß Wech-
selkurse erheblich von ihren mittelfristigen Gleichge-
wichtswerten abwichen.

Viele Direktoren vertraten die Auffassung, daß die
aktuelle Methode zur Beurteilung von Wechselkursen
noch umfassender als bisher angewandt werden könne,
insbesondere auf Nichtindustrieländer, die für eine be-
stimmte Region von Bedeutung sind und Zugang zu
den internationalen Kapitalmärkten haben. Allerdings
erkannten einige Direktoren an, daß Datenmängel und
die Ungleichheit der wirtschaftlichen Verhältnisse die
Anwendbarkeit der Methode im Falle aufstrebender
und sich entwickelnder Volkswirtschaften begrenzen
können.

Austrittsstrategien: Politikalternativen für
Länder auf der Suche nach größerer Flexibilität
Im Januar 1998 stellten die Direktoren in ihrer
Aussprache zu einem Stabspapier10 über Strategien für
den Austritt aus Systemen relativ fester Wechselkurse
und den Übergang zu Systemen mit größerer Wechsel-
kursflexibilität fest, daß die Wahl eines Wechselkurssy-
stems ein vielschichtiges Problem sei, das von länder-
spezifischen Gegebenheiten abhänge. In besonderem
Maße seien strukturelle Merkmale der Wirtschaft und
die Inflationsentwicklung in der Vergangenheit, der
Grad der Anfälligkeit gegenüber Schocks und die Art
derartiger Schocks, das Ausmaß der Export- und Im-
portdiversifikation sowie der Grad der Kapitalver-
kehrsliberalisierung und der Abhängigkeit von den
globalen Kapitalmärkten relevant. Noch allgemeiner
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Kasten 8
Ein Konzept für die Beurteilung von Wechselkursen

Die Beobachtung der Wechselkurspoli-
tik der Mitgliedsländer steht im Zen-
trum des Überwachungsmandats des
IWF. Die angewandte Methode zur
Beurteilung der Angemessenheit von
Leistungsbilanzpositionen und Wech-
selkursen für die wichtigsten Industrie-
länder umfaßt vier Schritte:

• die Anwendung eines Gleichungs-
modells für den Außenhandel zur
Berechnung der gleichgewichtigen
Leistungsbilanzposition, die sich bei
den vorherrschenden Wechselkursen
dann einstellt, wenn alle Länder
nahe ihrem Produktionspotential
produzieren;

• die Anwendung eines separaten
Modells, um ein Normal- oder 
Gleichgewichtsniveau für ein mit

den mittelfristigen Fundamentalda-
ten in Einklang stehendes Ersparnis-
Investitions-Gleichgewicht zu schät-
zen, und zwar unter der Annahme,
daß das Produktionspotential der
Länder normal ausgelastet ist;

• die Berechnung des Betrags, um den
sich unter sonst gleichen Bedingun-
gen der Wechselkurs ändern müßte,
damit die gleichgewichtige Lei-
stungsbilanzposition mit dem mit-
telfristigen Ersparnis-Investitions-
Gleichgewicht in Übereinstimmung
kommt; und

• die Beurteilung, ob die Schätzungen
der mit den mittelfristigen Funda-
mentaldaten konsistenten Wechsel-
kurse darauf hindeuten, daß eine
oder mehrere Währungen gravie-
rend fehlbewertet sind.

10Veröffentlicht als Exit Strategies: Policy Options for Countries 
Seeking Greater Flexibility, Occasional Paper 168 (1998).



Ablauf des ersten Jahres und danach alle sechs Monate
wird dieser Satz um 50 Basispunkte erhöht, bis der
Gebührenaufschlag 500 Basispunkte erreicht.

Außenhandelsliberalisierung im Rahmen
IWF-gestützter Programme
Im Oktober 1997 erörterte das Direktorium einen
Stabsbericht über Außenhandelsreformen in mittel-
fristigen fondsgestützten Anpassungsprogrammen.12

Die Direktoren waren der Auffassung, daß die Außen-
handelsliberalisierung – als Ergänzung zu einer ange-
messenen Wirtschaftspolitik und zu Strukturreformen
auf anderen Gebieten – zunehmendes Gewicht in
fondsgestützten Programmen erhalten sollte, deren
Ziel es ist, nachhaltiges und hochwertiges Wirtschafts-
wachstum zu fördern. Sie stellten auch fest, daß eine
engere Zusammenarbeit mit der Weltbank und der
Welthandelsorganisation für die Realisierung dieses
Ziels wichtig sei. Ferner müsse die Außenhandelslibe-
ralisierung auch in Ländern, die keine fondsgestützten
Programme unterhalten, durch die Überwachungs-
tätigkeit des IWF gefördert werden. Handelsreformen
seien wichtig für die Erhöhung der Transparenz und
eine integere Regierungsausübung, da sich dadurch die

Spielräume für diskretionäres Ver-
waltungsgebaren einengen, sowie
die Anreize zur Einführung von
Schutzzöllen und die Möglich-
keiten zum Einstreichen von
Monopolrenten verringern.

Da sich die meisten der in dem
Stabsbericht betrachteten Länder
anfänglich restriktiver Außenhan-
delssysteme bedient hätten, habe es
hier einen klaren Liberalisierungs-
bedarf gegeben. Die Direktoren
stellten fest, daß eine Vielzahl der
Programme auf umfassendere und
zügigere Handelsreformen hätte
abzielen sollen, und sie forderten
den Stab auf, in künftigen Pro-
grammen weitere Liberalisierungs-
fortschritte anzustreben. Viele
Direktoren sprachen sich dafür aus,
Liberalisierungsschritte bereits in
den Anfangsphasen der Program-
me umzusetzen, Vorabmaßnah-
men zu vereinbaren, Erfüllungs-
kriterien und strukturelle Ziel-
marken zu verwenden und die

Durchführung der Handelsreformen zu überwachen,
um auf ihre Bedeutung für die Beschleunigung des
Wirtschaftswachstums hinzuweisen. Andere Direk-
toren wiesen aber warnend darauf hin, daß die Kondi-
tionalität im Außenhandelsbereich flexibel zu hand-
haben sei und daß die Ausgangsbedingungen des je-
weiligen Landes, der Grad des innenpolitischen Rück-
halts sowie die Reformbereitschaft der Behörden
berücksichtigt werden müßten. Die Durchführung
weitreichender Handelsreformen sei ein langwieriger
Prozeß; er erfordere, daß ein detailliertes und um-
fassendes Maßnahmenprogramm formuliert, in der
Öffentlichkeit bekanntgegeben und lückenlos umge-
setzt werde.

Die Direktoren unterstrichen die Bedeutung sich
gegenseitig verstärkender Reformen im handels- und
fiskalpolitischen Bereich. Die Handelsliberalisierung
solle sich nicht nachteilig auf die staatliche Haushalts-
position auswirken: ihre Wirkungen seien von den im
jeweiligen Land herrschenden Verhältnissen sowie 
von der speziellen Zusammensetzung des Reform-
pakets abhängig. Wichtig für den Erfolg von Handels-
reformen sei es, daß sie breit angelegt seien, daß sie
zunächst nicht-tarifäre Handelshemmnisse durch 
Zölle ersetzen und daß sie Ausnahmeregelungen im
Zollwesen sowie außenhandelsbezogene Subventionen
beseitigen. All dies trage dazu bei, die Haushaltsposi-
tion des Staates zu stärken oder zumindest Einnah-
menausfälle zu verhindern.
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Kasten 9
Gruppenreisen von Exekutivdirektoren

Reisen einzelner Gruppen von Direk-
toren in ausgewählte Länder sind mit
dem Ziel eingeleitet worden, den Di-
rektoren zu helfen, ihr Verständnis der
wirtschaftlichen Probleme und der Po-
litik in einzelnen Mitgliedsländern im
Hinblick auf eine Verstärkung ihrer
Mitwirkung bei Direktoriumsausspra-
chen über die Wirtschaftspolitik der
Mitgliedsländer zu vertiefen. Im Fe-
bruar 1998 reiste eine Gruppe von Di-
rektoren nach Côte d’Ivoire, Kamerun
und Mali. Dem waren im Juni 1996
eine Reise nach Ägypten, in die Repu-
blik Jemen und nach Jordanien und im
Oktober 1996 nach Georgien, in die
Ukraine und nach Ungarn vorausge-
gangen.

Bei seiner Überprüfung des Grup-
penreiseprogramms für Direktoren, das

bislang versuchsweise durchgeführt
wurde, stimmte das Direktorium im
Juni 1997 darin überein, daß die An-
zahl der pro Jahr veranstalteten Reisen
flexibel gehandhabt werden müsse. 
Als Richtgröße seien jedoch normaler-
weise zwei Reisen in jeweils zwei bis
drei Länder pro Jahr anzustreben.
Viele Direktoren befanden, daß der
Schwerpunkt auf Ländern liegen solle,
die fondsgestützte Programme unter-
halten und einer intensiven Über-
wachung unterliegen, und daß es
zweckmäßig sei, wenn an einem Grup-
penbesuch ein Direktor (oder mehre-
re Direktoren) aus einem Programm-
land teilnehmen. Sie sprachen sich
jedoch dafür aus, daß die Flexibilität
des Auswahlverfahrens gewahrt blei-
ben solle.

12Veröffentlicht als Trade Liberalization in IMF-Supported Pro-
grams, World Economic and Financial Surveys (1998).
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gungen zur Sicherung zusätzlicher bilateraler Beiträge
unternommen werden müßten; die meisten Redner
waren aber der Auffassung, daß die Notwendigkeit,
solche Beiträge durch eigene Mittel des IWF zu er-
gänzen, bestehen bleiben dürfte. Wenngleich die
Mehrheit der Direktoren in diesem Zusammenhang
weiterhin den Verkauf von bis zu 5 Mio Unzen Gold
favorisierten, um „die Verwaltung der Reserven der
Institution zu optimieren”, lehnten dies einige nach
wie vor ab. Die Direktoren waren sich darin einig, daß
für eine solche Entscheidung ein starker Konsens
wichtig sei und daß das Direktorium im Jahre 1998 auf
die Angelegenheit zurückkommen solle.

Der Interimsausschuß verwies im Rahmen seiner
Zusammenkunft in Washington im April 1998 darauf,
daß der IWF seine Anstrengungen zur Sicherung der
vollständigen Finanzierung der ESAF und der HIPC-
Initiative wieder aktivieren müsse. Angesichts der
gegenwärtigen und künftigen Zusagen unter der
HIPC-Initiative und der beträchtlichen Kosten, die 
mit Verzögerungen bei der Mobilisierung der not-
wendigen Finanzmittel verbunden sind, forderte der
Ausschuß alle Mitglieder auf, diese Initiativen sobald
wie möglich vollständig zu finanzieren, und bat das
Exekutivdirektorium, ihm anläßlich der nächsten
Sitzung des Ausschusses im Oktober 1998 über diesen
Punkt zu berichten.

Fortschritte bei der Umsetzung der
HIPC-Initiative
Um Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der
HIPC-Initiative zu erlangen, muß ein Land berechtigt
sein, konzessionäre Hilfen von IWF und Weltbank zu
beanspruchen. Es muß selbst nach Gewährung der tra-
ditionellen Schuldenerleichterungsmechanismen wei-

terhin sich einer nicht tragbaren
Schuldenlast gegenübersehen, und es
muß Reformmaßnahmen und eine
solide Wirtschaftspolitik mit Hilfe
von Programmen nachweisen, die
von IWF und Weltbank unterstützt
werden. Die einzelnen Stufen des
Entscheidungsprozesses unter der
Initiative sind in Schaubild 4 dar-
gestellt; hierzu zählt ein sogenannter
Zeitpunkt der Entscheidung (decision
point), der dann eintritt, wenn die
Direktoren der IDA – welche die
Mittel für die Initiative für die Welt-
bankgruppe verwaltet – und das
Direktorium des IWF formell über
die Anspruchsberechtigung eines
Landes befinden und vorläufig Mittel
unter der Initiative zusagen. Er bein-
haltet daneben einen Zeitpunkt des
Abschlusses (completion point), zu

dem die beiden Direktorien entscheiden, daß ein Land
die Voraussetzungen für die Gewährung von Unter-
stützungen erfüllt hat, so daß die Hilfen ausgezahlt 
werden können.

Im April 1998 erreichte Uganda als erstes Land den
Zeitpunkt des Abschlusses unter der HIPC-Initiative,
da die Leistung im Rahmen seiner von ESAF und IDA
unterstützten Programme gut geblieben war und
Ugandas sonstige Gläubiger eine zufriedenstellende
Absicherung ihrer Maßnahmen zusagten. Uganda wird
Hilfen im Nettogegenwartswert von etwa 350 Mio 
US-$ erhalten. Dieser Betrag wird den Nettogegen-
wartswert der Verschuldung Ugandas im Verhältnis zu
seinen Exporten auf 196 % verringern – einen Wert, der
deutlich innerhalb des zum Entscheidungszeitpunkt
vereinbarten Zielbereichs von 192–212 % liegt. Der
nominal eingesparte Schuldendienst wird sich auf
nahezu 650 Mio US-$ belaufen. Die vom IWF ge-
währte Hilfe würde den Gegenwartswert seiner For-
derungen gegenüber Uganda um etwa 69 Mio US-$
verringern. In den nächsten neun Jahren deckt dies
durchschnittlich 22 % von Ugandas jährlichem Schul-
dendienst gegenüber dem IWF ab.

Außerdem gelangten 1997/98 fünf Länder an 
den Entscheidungszeitpunkt: Burkina Faso (im
September 1997), Bolivien (im September 1997),
Guyana (im Dezember 1997), Côte d'Ivoire (im 
März 1998) und Mosambik (im April 1998). Die
diesen fünf Ländern zum Entscheidungspunkt
zugesagten Hilfen beliefen sich als Nettogegen-
wartswert gerechnet auf etwa 2,6 Mrd US-$, die 
den Schuldendienst schätzungsweise nominal um 
etwa 5 Mrd US-$ verringern dürften. Die fünf 
Länder sollten ihre Abschlußpunkte unter dieser
Initiative zu verschiedenen Terminen zwischen
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Kasten10
ESAF-Mittel

In Anbetracht des im Exekutivdirekto-
rium bestehenden Einvernehmens, daß
die ESAF das zentrale Instrument des
IWF zur Unterstützung der ärmsten
Länder – auch im Zusammenhang mit
der HIPC-Initiative – war und bleiben
soll, einigten sich die Direktoren im
September 1996 auf einen Rahmen für
die Fortführung der ESAF-Aktivitäten.
Man geht davon aus, daß die vorhan-
denen ESAF-Mittel noch bis etwa En-
de des Jahres 2000 zur Deckung der
Nachfrage ausreichen. Im Jahre 2005
oder eventuell auch früher würden
dann Mittel zur Finanzierung einer
sich selbsttragenden ESAF mit jährli-
chen Kreditzusagen  von etwa 

0,8 Mrd SZR verfügbar sein, weil die
in der Vergangenheit zum Schutz der
ESAF-Kreditgeber gegenüber Zah-
lungsausfällen der Kreditnehmer gebil-
deten Reserven nicht mehr benötigt
werden, da den Kreditgebern die Mit-
tel zurückgezahlt wurden. Damit
verbliebe eine Interims-ESAF-Periode
von ungefähr vier Jahren, für die
Finanzmittel von schätzungsweise
1,7 Mrd SZR mobilisiert werden
müßten, um die Zinssubventionen 
zu finanzieren. Außerdem werden
schätzungsweise 1,1 Mrd SZR für
spezielle ESAF-Operationen im 
Rahmen der HIPC-Initiative 
benötigt.



tum erhöht und der Lebensstandard verbessert; viele
Länder machten auch Fortschritte bei der Erlangung
einer internationalen Zahlungsfähigkeit.

Gleichwohl war die Entwicklung sehr unterschied-
lich, und die meisten Länder konnten weiterhin nicht
ihr volles Potential ausschöpfen – in vielen Fällen trotz
mehrfacher ESAF-gestützter Programme. Das Wachs-
tum des Pro-Kopf-Einkommens lag in vielen ESAF-
Ländern nach wie vor unter dem Durchschnitt der
Entwicklungsländer, die Indikatoren für den Grad der
Offenheit blieben relativ schwach, und einer ganzen
Reihe von Ländern war es nicht gelungen, die Inflation
dauerhaft auf ein akzeptables Niveau zu reduzieren.
Zudem blieben die Schuldendienstlasten in mehreren
Ländern unerträglich hoch. 

Die Direktoren stellten fest, daß diese enttäuschen-
den Ergebnisse im wesentlichen auf wirtschaftspoliti-
sche Versäumnisse, und zwar sowohl im Bereich der
Makro- als auch der Strukturpolitik zurückzuführen
seien. Ein weitverbreitetes Unvermögen, die Reform
des öffentlichen Dienstes entschlossen anzugehen und
die direkten und indirekten Belastungen der staatlichen
Haushalte durch öffentliche Unternehmen zu verrin-
gern, hatte zum Verfehlen fiskalischer Zielvorgaben
beigetragen. Schleppende Reformen der Steuerverwal-
tungen und der Bankensysteme der Länder waren nicht
dazu angetan, die fundamentalen Schwächen anzu-
packen. Die Integration in die Weltwirtschaft wurde

weiterhin erheblich behindert, und Schwierigkeiten wie
verantwortungsloses Regierungshandeln, Überregu-
lierungen sowie unzureichend konkretisierte oder
ungenügend durchgesetzte Eigentumsrechte beein-
trächtigten die Entwicklung des privaten Sektors.
Mehrere Direktoren hoben hervor, wie wichtig es sei,
institutionelle Leistungsfähigkeit zu entwickeln, wobei
ihnen die damit verbundenen Probleme bekannt
waren. Die Direktoren waren abschließend der Mei-
nung, daß künftige ESAF-gestützte Programme die
anhaltenden Schwächen in diesen wichtigen Bereichen
angehen müßten.

Wirtschaftspolitische Maßnahmen und Programm-
gestaltung. Die Direktoren waren der Auffassung, daß
die sich gegenseitig verstärkenden ESAF-Ziele Wachs-
tum und internationale Zahlungsfähigkeit eine ehrgei-
zige Strategie erforderten, die in einem realistischen
Zeitrahmen konsequent umgesetzt, aber auf Lage und
Implementierungsfähigkeiten der Länder zugeschnitten
sein müsse. Eine besser aufeinander abgestimmte und
effektivere Zusammenarbeit mit der Weltbank sei eben-
falls wichtig; und die Direktoren forderten Geschäfts-
leitung und Stab dazu auf, zur Realisierung dieses Ziels
konkrete Vorschläge zu machen. Die meisten Direkto-
ren hoben hervor, daß für eine deutliche Erhöhung der
inländischen Ersparnis mutigere Strategien notwendig
seien, in deren Mittelpunkt konsequentere Anpassungs-
maßnahmen im Haushaltsbereich stehen müßten. Die
Reformen im Fiskalbereich müßten dauerhafter Natur
sein, auf einer realistischen Einschätzung der institu-
tionellen Leistungsfähigkeit des Landes beruhen und
sich auf grundlegende strukturelle Veränderungen der
Einnahmen- und Ausgabenseite stützen sowie auf
Maßnahmen zur Stärkung der für den Haushaltsvoll-
zug verantwortlichen Institutionen. Die Reformen
müßten bei der Struktur und der Verwaltung der Steuer-
systeme ansetzen – einschließlich eines größeren Rück-
griffs auf Verbrauchsteuern und einer geringeren Besteu-
erung des Außenhandels – und das Ziel haben, das
Steueraufkommen zu erhöhen und die Besteuerung auf
dauerhaft solidere und zweckmäßigere Basis zu stellen.

Weil der rasche Bevölkerungsanstieg und unzurei-
chende Humankapitalinvestitionen zur Begrenzung des
Wachstums des Pro-Kopf-Einkommens in den ESAF-
Ländern beigetragen hätten, stimmten die Direktoren
darin überein, daß die besonders wichtigen Sozialaus-
gaben – z. B. im Gesundheits- und Erziehungswesen –
zu schützen seien, und zwar sowohl bei der Planung als
auch beim Vollzug der staatlichen Haushalte. Viele
glaubten, daß die Programme stärker Kernhaushalte
heranziehen sollten, damit diese Ausgabenkategorien
bei möglichen Einnahmeausfällen nicht angegriffen
werden. Soziale Sicherungsnetze müßten auch künftig
in ESAF-gestützte Programme integriert werden, um
die ärmsten Bevölkerungsteile zu schützen, die durch
die Reformen benachteiligt werden könnten. Darüber
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Kasten 11
Stärkung der ESAF-gestützten Programme

Die wichtigsten Empfehlungen der internen ESAF-Überprü-
fung zur Gestaltung künftiger Programme sehen vor:
• Stärkere und neu ausgerichtete Anpassungsmaßnahmen im

Haushaltsbereich, die auf dauerhaften Ausgabenkürzungen
beruhen, insbesondere durch eine Reform des öffentlichen
Dienstes und geringere Unterstützungsleistungen an
öffentliche Unternehmen, während die wachstumsfördern-
den Ausgaben für das Gesundheits- und das Erziehungs-
wesen geschützt werden;

• entschlossenere Anstrengungen zur Verringerung der In-
flation auf einstellige Werte, und zwar – wo angemessen –
durch Einsatz monetärer oder Wechselkursanker;

• besser abgestimmte Schritte zur Durchführung der soge-
nannten zweiten Generation von Strukturreformen, wozu
insbesondere eine größere Handelsliberalisierung, die
Reform öffentlicher Unternehmen, eine Restrukturierung
des Bankwesens und stärkere Eigentumsrechte zählen;

• Maßnahmen zur Verminderung von Politikschwächen und
zur Förderung einer anhaltenden Umsetzung wirtschafts-
politischer Maßnahmen; dazu gehört in bestimmten Fällen
eine intensivere Programmüberwachung, eine stärkere
Berücksichtigung von Alternativplanungen bei der Pro-
grammgestaltung und eine aktivere technische Hilfe zum
Aufbau institutioneller Leistungsfähigkeit.



D I E  E S A F  U N D  D I E  H I P C - I N I T I A T I V E

ausgezahlt werden. Sie schlossen sich der Auffassung
des Stabes an, daß die gesamtwirtschaftlichen Effekte
von ESAF-Auszahlungen nicht davon abhingen, wer
die ESAF-Mittel ursprünglich empfangen habe.

Nationale Identifizierung. Die Direktoren nahmen
mit Besorgnis das Urteil der Sachverständigen zur 
Kenntnis – das sie als einen Kernbeitrag des Berichts
ansehen –, nämlich daß auf Länderebene allgemein
„ein Gefühl des Verlusts der Kontrolle über den politi-
schen Inhalt und das Implementierungstempo von
Reformprogrammen” bestehe. Sie waren sich einig,
daß es zuallererst die Verpflichtung der nationalen
Regierungen sei, eine transparente Politik zu gewähr-
leisten und eine breite öffentliche Diskussion über poli-
tische Themen zu fördern. Sie empfahlen den Regie-
rungen daher, die Vorschläge der externen Fachleute

hinsichtlich der Einberufung nationaler Konferenzen
und regelmäßiger Treffen mit Vertretern von Wissen-
schaft, Wirtschaft und Arbeitnehmerorganisationen
ernsthaft zu erwägen, um eine offene Debatte zu den
Vor- und Nachteilen der wirtschaftspolitischen Alterna-
tiven zu führen und einen breiteren Konsens der
Öffentlichkeit zu fördern. Wirtschaftspolitische Aktions-
gruppen zur Überwachung der Reformanstrengungen
wurden als sehr wichtig erachtet.

Die Direktoren stimmten mit den externen Exper-
ten darin überein, daß der IWF-Stab die politischen
Zwänge berücksichtigen müsse, denen sich die natio-
nalen Behörden gegenüber sehen. Der IWF-Stab solle
jedoch nicht in die Lage gedrängt werden, daß er zu
entscheiden habe, was politisch machbar sei und was
nicht. Die Direktoren merkten an, daß einige der zur
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Kasten 12
Die wichtigsten Ergebnisse der externen ESAF-Überprüfung

Im Rahmen ihrer ESAF-Überprüfung
gelangten die externen Experten zu
folgenden Empfehlungen:

Soziale Auswirkungen
• Der IWF sollte sich um eine ex ante-

Einschätzung der Weltbank zu den
wahrscheinlichen Auswirkungen be-
mühen, die ESAF-gestützte Pro-
gramme auf die Einkommen der
armen Bevölkerung und auf den
voraussichtlichen Realwert der bereit-
gestellten Sozialleistungen haben
werden. Diese Abschätzungen der
Effekte könnten bei der Programm-
gestaltung berücksichtigt werden und
müßten im Zuge der Programm-
durchführung aktualisiert werden.

• Bei der Programmgestaltung sollte
der IWF explizit den Trade-off zwi-
schen kurz- und langfristigen Wir-
kungen untersuchen. Die Analyse
müsse sich mit Fragen der zeitlichen
Abfolge, der frühzeitigen Umset-
zung struktureller Reformen und
den Effizienzkosten von Einnahme-
maßnahmen befassen. 

• Auf dem Gebiet der Fiskalpolitik
sollte die Zusammenarbeit zwischen
IWF und Weltbank verbessert wer-
den, um mehr gemeinsame Analysen
durchzuführen und auf die Über-
schneidungen zwischen den makro-
ökonomischen Belangen des IWF
und den mikroökonomischen An-
liegen der Bank einzugehen.

• Die ESAF sollte im Anschluß an die
Durchführung von Stabilisierungs-
maßnahmen eine neue Funktion
übernehmen, um reformorientierten
Regierungen beim Aufbau einer
guten Reputation zu helfen und es
dem IWF ermöglichen, in potentiel-
len ESAF-Ländern, die gegenwärtig
die Fazilität noch ablehnen, eine
Rolle zu spielen.

Internationale Zahlungsfähigkeit
• ESAF-Finanzhilfen sollten dem

Staatshaushalt zufließen, nicht der
Zentralbank. 

• Gleiches oder ein höheres Gewicht
sollte denjenigen Indikatoren einge-
räumt werden, welche die Gesamt-
verschuldung und den Schulden-
dienst zum BIP in Beziehung brin-
gen, anstelle der traditionellen
exportbezogenen Indikatoren, da
letztere sehr stark mit dem Grad der
Offenheit einer Volkswirtschaft 
variieren.

Nationale Identifizierung mit dem
Programm und Regierungshandeln
• Die Länder sind selbst hauptverant-

wortlich für wirtschaftliche Reform-
programme, und sie sollten für ein
Programm breiten Konsens entwick-
eln und aufbauen, welcher das Errei-
chen eines dauerhaften Wachstums
ermöglicht. Der IWF sollte den Ver-
handlungsprozeß und die Konditio-

nalitätsanforderungen stärker darauf
ausrichten, daß sich das Land das
Programm zu eigen macht.

• Insbesondere sollte der IWF eine
größere Flexibilität des Verhand-
lungsrahmens sicherstellen (z. B. 
auf dem Verhandlungswege alterna-
tive Programmpfade formulieren,
die dem Land unter Beratung des
IWF-Stabes die Entscheidung über-
lassen, welcher Weg unter seinen
Umständen am geeignetsten ist);
systematische Mechanismen für die
nachträgliche Unterstützung der
Länder entwickeln, die Programme
eigenständig ins Leben gerufen
haben; die Beratung durch vor Ort
eingesetzte Fachleute in den ESAF-
Ländern verstärken; einen regel-
mäßigen informellen Politikdialog
mit der politischen Führung des
Landes pflegen; und Wege zur
Verbesserung des IWF-Ansehens
finden. 

• Die Länder sollten wirtschaftspoli-
tische Aktionsgruppen (EMTs –
Economic Management Teams)
bilden, in denen die Wirtschafts-
und Sozialministerien sowie die 
politische Führung vertreten sein
sollten. Diese Gruppen könnten 
den Reformprozeß überwachen und
auf nationaler Ebene Konferenzen
abhalten, auf denen Alternativen
und Trade-offs offen debattiert 
werden können.



geht”, unabhängig davon, wie stark sie ihren eigenen
Kapitalverkehr liberalisiert hätten. Mehrere Redner
merkten an, daß die Vorteile offener Kapitalmärkte all-
gemein bekannt seien, daß unkontrollierte Kapital-
ströme aber höchst störend wirken und Finanzkrisen

hervorrufen könnten, welche die Stabilität des interna-
tionalen Währungssystems bedrohen. Sicherlich seien
massive Kapitalbewegungen ein wesentlicher Faktor der
Finanzkrise in Asien. Angenommen, der Trend in Rich-
tung freie Kapitalbewegungen sei irreversibel und die
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Kasten 13
Erklärung des Interimsausschusses zur Liberalisierung des Kapitalverkehrs im Rahmen einer Änderung des
IWF-Übereinkommens, wie angenommen, Hongkong (SVB), 21. September 1997

1. Es ist an der Zeit, dem Überein-
kommen von Bretton Woods ein
neues Kapital hinzuzufügen. Für
das internationale Währungssystem
sind private Kapitalströme wesent-
lich wichtiger geworden, und ein
zunehmend offenes und liberales
System erwies sich als im höchsten
Maße nützlich für die Weltwirt-
schaft. Kapitalbewegungen steigern
die Investitionen, das Wachstum
und den Wohlstand, indem sie die
Zuführung der Ersparnisse zu ihren
produktivsten Verwendungs-
zwecken fördern. Unter der Voraus-
setzung, daß die Kapitalverkehrs-
liberalisierung auf geordnete Weise
durchgeführt und sowohl durch an-
gemessene Politikmaßnahmen auf
nationaler Ebene als auch durch ein
solides multilaterales Überwachungs-
system und Finanzhilfen abge-
sichert wird, ist die Liberalisie- 
rung der Kapitalströme im Zeital-
ter der Globalisierung ein wesent-
liches Element eines effizienten
internationalen Währungssystems.
Die zentrale Rolle des IWF im in-
ternationalen Währungssystem und
seine praktisch universelle Mitglied-
schaft versetzen ihn in einzigartiger
Weise in den Stand, diesen Prozeß
voranzubringen. Das vorgesehene
neue IWF-Mandat ist nach Mei-
nung des Ausschusses ein mutiger
Plan, der allerdings eine vorsichtige
Umsetzung verlangt.

2. Internationale Kapitalflüsse reagie-
ren unter anderem auf die Stabilität
des internationalen Währungssy-
stems, die Qualität der Wirtschafts-
politik und die Solidität der
nationalen Finanzsysteme außeror-
dentlich empfindlich. Die jüngsten
Unruhen an den Finanzmärkten
haben erneut gezeigt, wie wichtig es
ist, die Liberalisierung mit einer
breiten Palette struktureller Maß-

nahmen, insbesondere im mone-
tären Bereich sowie im Finanzsek-
tor, und im Rahmen einer ausge-
wogenen Kombination von Wirt-
schafts- und Wechselkurspolitik, zu
untermauern. Besonderes Gewicht
muß auf die Schaffung eines Um-
feldes gelegt werden, das einen
effizienten Kapitaleinsatz fördert,
und auf den Aufbau solider Finanz-
systeme, die robust genug sind,
Schwankungen der Kapitalströme
zu verkraften. Dieser abgestufte,
gleichwohl umfassende Ansatz wird
die Kapitalverkehrsliberalisierung
auf die Gegebenheiten in den je-
weiligen Ländern zuschneiden und
dadurch die Erfolgschancen nicht
nur für das einzelne Land, sondern
auch für das internationale Wäh-
rungssystem maximieren.

3. Diese Bemühungen sollen zur Er-
richtung eines multilateralen und
fairen Systems führen, das die Libe-
ralisierung von Kapitalbewegungen
fördert. Der IWF hat die Aufgabe,
zum Aufbau eines solchen Systems
beizutragen und ist bereit, die dies-
bezüglichen Anstrengungen seiner
Mitglieder zu unterstützen. Sein
Gewicht ist auch der Schlüssel zur
Ergreifung von Politikmaßnahmen,
die sinnvoll abgestufte Liberalisie-
rungsmaßnahmen erleichtern und
die Wahrscheinlichkeit von Finanz-
und Zahlungsbilanzkrisen verringern.

4. In diesem Sinne ermutigt der Aus-
schuß das Exekutivdirektorium da-
zu, seine Arbeiten an der vorgese-
henen Änderung des IWF-Überein-
kommens mit dem Ziel abzu-
schließen, die Liberalisierung des
Kapitalverkehrs zu einer Aufgabe
des IWF zu erklären und die Zu-
ständigkeit des Fonds im notwendi-
gen Umfang durch Schaffung sorg-
fältig definierter und einheitlich
angewandter Verpflichtungen zur

Liberalisierung solcher Kapitalbewe-
gungen zu erweitern. Für den Er-
folg dieses großen Vorhabens sind
Sicherheitsklauseln und Übergangs-
regelungen erforderlich; flexible
Genehmigungspraktiken müssen
angewandt werden. Die Verpflich-
tungen der Mitglieder im Rahmen
anderer internationaler Vereinba-
rungen werden sowohl bei der Vor-
bereitung der Änderung des IWF-
Übereinkommens als auch bei
seiner Umsetzung respektiert. Der
Ausschuß erwartet, daß der IWF
und andere Institutionen bei der
Durchführung der Arbeiten eng
zusammenarbeiten.

5. Eine solide Liberalisierung und ein
erweiterter Zugang zu den Kapital-
märkten sollten die Zugriffshäufig-
keit auf Fondsmittel und andere
außergewöhnliche Finanzierungs-
wege verringern. Gleichwohl ist sich
der Ausschuß bewußt, daß in eini-
gen Fällen ein hoher Bedarf an
Finanzhilfen des Fonds und aus
anderen Quellen entstehen könnte.
Der Fonds wird auch künftig eine
entscheidende Rolle bei der Mobili-
sierung finanzieller Hilfen für die
Anpassungsprogramme der Mitglie-
der spielen. Bei derartigen Vorha-
ben wird der Fonds weiterhin seine
zentrale katalytische Rolle wahrneh-
men und gleichzeitig Moral Hazard
begrenzen.

6. Angesichts der Notwendigkeit, ent-
schlossen auf dem Weg zu diesem
neuen weltweiten Regime liberali-
sierter Kapitalbewegungen voranzu-
schreiten, und da der Ausschuß den
sehr breiten Konsens der Mitglied-
schaft in bezug auf diese Grund-
prinzipien begrüßt, fordert er das
Exekutivdirektorium auf, der erfor-
derlichen Änderung des Fonds-
Übereinkommens hohe Priorität
einzuräumen.
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Kasten 14
IWF-Institut und regionale Institutionen

Europa. Der IWF hat in Zusam-
menarbeit mit der Weltbank und ver-
schiedenen anderen internationalen
Institutionen das Joint Vienna Institute
(JVI) gegründet, um Beamte der ehe-
mals zentral verwalteten Volkswirt-
schaften, die sich im Übergang zu
marktwirtschaftlichen Systemen befin-
den, auszubilden. Außer einem von
allen Trägerorganisationen gemeinsam
durchgeführten, umfassenden Kurs für
angewandte Marktwirtschaft bieten das
IWF-Institut und andere IWF-Abtei-
lungen ein umfassendes Seminarpro-
gramm zur gesamtwirtschaftlichen
Analyse und Wirtschaftspolitik, Ban-
kenaufsicht, Zahlungssysteme, Geld-
und Wechselkurspolitik, Fiskalpolitik,
Management der Staatsausgaben,
Mehrwertsteuern, soziale Sicherungs-
netze, Gesetzgebung für den Finanz-
sektor und Wirtschaftsstatistik. Kürzlich
hat das Direktorium die Unterstützung
des JVI durch den IWF um weitere fünf
Jahre verlängert.

Aufbau von Kapazitäten in
Afrika. Das Institut blickt auf eine seit
langer Zeit bestehende Zusammenar-
beit mit den regionalen Ausbildungs-
einrichtungen im frankophonen Afrika
zurück, nämlich mit den Ausbildungs-
zentren der Zentralbank der Westafri-
kanischen Staaten (Westafrikanisches
Ausbildungszentrum für finanzwirt-
schaftliche Studien – COFEB) und mit
der Bank der Zentralafrikanischen
Staaten. Das Institut bietet jährlich
einen regionalen Kurs über „For-
mulierung eines geld- und finanzpoli-
tischen Anpassungsprogramms und
Wirtschaftspolitik” oder über Außen-
wirtschaftspolitik an. Darüber hinaus
unterstützt es die Zentren regelmäßig
bei der Lehrtätigkeit. Die regionalen
Kurse profitieren von der Kofi-
nanzierung durch das Entwicklungs-

programm der Vereinten Nationen und
die Europäische Union. Bei der Zu-
sammenarbeit mit diesen Zentren legt
das Institut weiterhin die Betonung auf
den „Aufbau von Kapazitäten” durch
Ausbildung der Ausbilder, und zwar
sowohl auf dem Gebiet der Geld- und
Finanzwissenschaft als auch bei den mit
der Lehrtätigkeit zusammenhängenden
Organisationsaspekten.

Um auf den wachsenden Ausbil-
dungsbedarf in Afrika zu reagieren, hat
das Institut 1997 bei der Gründung
des von neun Mitgliedern geschaffenen
Instituts für Wirtschaftspolitik und
Finanzen für das Östliche und Südliche
Afrika (MEFMI) in Simbabwe und des
Westafrika-Instituts für Finanz- und
Wirtschaftsfragen (WAIFEM) in Nige-
ria mitgewirkt.

Asien. Mit Wirkung vom 4. Mai
1998 hat das regionale Ausbildungsin-
stitut von IWF und Singapur (STI)
damit begonnen, eine Ausbildung zu
wirtschaftspolitisch relevanten Themen
für ausgewählte Beamte anzubieten,
die hauptsächlich aus den Entwick-
lungsländern Asiens und des pazifi-
schen Raumes stammen. Für 1998/99
sind 13 Kurse und Seminare zu
makroökonomischer Anpassung und
reformpolitischen Maßnahmen, über
die Ausarbeitung von geld- und
finanzpolitischen Anpassungsprogram-
men, Probleme der Transformations-
länder, Geld- und Wechselkurspolitik,
öffentliche Finanzen, Bankenaufsicht
und Wirtschaftsstatistik geplant. Das
STI wird als Vorläufer für ähnliche
regionale Ausbildungszentren in
anderen Teilen der Welt gesehen.

Forschungs- und Ausbildungszen-
trum der Südostasiatischen Zentral-
banken (SEACEN). Die
Zusammenarbeit zwischen dem IWF-
Institut und SEACEN (Kuala Lumpur,

Malaysia) reicht bis in die siebziger
Jahre zurück, als das Institut damit
begann, erfahrene Stabsangehörige 
zur Unterstützung von SEACEN 
bei der Ausarbeitung seiner Ausbil-
dungsprogramme zu entsenden. 
Seit Anfang der achtziger Jahre hat 
das Institut SEACEN auch bei der
Lehrtätigkeit unterstützt und die 
Hilfen anderer IWF- Abteilungen 
bei der Lehrtätigkeit koordiniert.
Anfang der neunziger Jahre wurde 
mit der Durchführung gemeinsamer
Kurse begonnen.

Der Arabische Währungsfonds.
Das IWF-Institut unterhält eine enge
Beziehung zur Ausbildungseinrich-
tung des Arabischen Währungsfonds
(AMF), dem Wirtschaftspolitischen
Institut (EPI), seit dessen Gründung
im Jahre 1988. Seither stellt es regel-
mäßig Lehrkräfte an das EPI ab, 
und zwar im Zusammenhang mit 
dem AMF-Kurs für angewandte
Wirtschaftspolitik, und beteiligt sich
zudem am AMF-Kurs über Außen-
wirtschaftspolitik, der erstmals im 
März 1995 angeboten wurde. Die
Zusammenarbeit zwischen dem 
IWF-Institut und dem AMF 
umfaßt auch gemeinsame Kurse 
und Seminare sowie die Teilnahme 
von Institutsmitarbeitern an vom 
AMF veranstalteten Seminaren.

Außerdem entsendet das Institut
seit mehreren Jahren Lehrpersonal 
zur Unterstützung der vom Zentrum
für Lateinamerikanische Monetäre 
Studien organisierten Kurse; es 
arbeitet seit 1994 im Rahmen
regionaler Ausbildungskurse mit der
Islamischen Entwicklungsbank 
zusammen und hat 1995 sein erstes
gemeinsames Ausbildungsvorhaben 
mit der Asiatischen Entwicklungsbank
durchgeführt.



chend starker Länder im Laufe des
Geschäftsjahres 1997/98 verringerte
den Bestand an verwendbaren
Währungen um ungefähr 2,4 Mrd
SZR, während die Aufnahme dreier
anderer Mitglieder in die Liste den
Bestand an verwendbaren Währun-
gen um etwa 3,0 Mrd SZR erhöhte.
Bedeutsamer war jedoch, daß die
während des Jahres vorgenommenen
Käufe die Rückkäufe bei weitem
überstiegen und die verwendbaren
Währungen des IWF von 62,7 Mrd
SZR im Vorjahr bis Ende April 1998
auf 47,3 Mrd SZR zurückgingen.

Auch der Bestand an noch nicht
mit Zusagen belegten verwendbaren
Mitteln, das heißt verwendbare Mit-
tel abzüglich der unter bestehenden
Vereinbarungen zugesagten und
wahrscheinlich auch abfließenden 
Mittel, sank stark von 55,7 Mrd SZR
im Vorjahr auf 32,0 Mrd SZR Ende
April. Die noch nicht zugesagten,
adjustierten verwendbaren Mittel
(angepaßt wegen der Notwendig-
keit, ausreichende Arbeitsguthaben
an Währungen zu unterhalten)
beliefen sich am 30. April 1998 auf 22,6 Mrd SZR
gegenüber 43,5 Mrd SZR ein Jahr zuvor.

Ende April 1998 betrugen die jederzeit einlösbaren
Verbindlichkeiten des IWF, die vollständig aus Reserve-
tranchenpositionen bestehen (der IWF hatte keine
ausstehenden Schulden) 50,3 Mrd SZR. Dies bedeute-
te einen kräftigen Anstieg gegenüber dem im Vorjahr
vorhandenen Bestand in Höhe von 36,1 Mrd SZR. Das
Verhältnis der nicht zugesagten und adjustierten ver-
wendbaren Währungen des IWF zu seinen jederzeit
einlösbaren Verbindlichkeiten – die traditionelle Liqui-
ditätsquote – ging von 120,5 % Ende April 1997 auf
44,8 % bis Ende April 1998 zurück (siehe Schaubild 6).

Kreditaufnahme
Der IWF ist eine quotenbasierte Institution. Gleich-
zeitig wird er durch das Übereinkommen befugt, Kre-
dite aufzunehmen, um seine verwendbaren Quoten-
mittel im Bedarfsfall vorübergehend zu ergänzen.

Allgemeine Kreditvereinbarungen (AKV). Im Laufe
des Geschäftsjahres erneuerte der IWF seine Allge-
meinen Kreditvereinbarungen mit Wirkung vom 26.
Dezember 1998 um weitere fünf Jahre. 

Bei den AKV handelt es sich um Vereinbarungen, in
deren Rahmen sich 11 Industrieländer bzw. ihre Zen-
tralbanken bereit erklärt haben, dem IWF Mittel zur
Verfügung zu stellen, um eine Beeinträchtigung des
internationalen Währungssystems zu verhindern oder

zu beheben. Der maximal unter den AKV zur Verfü-
gung stehende Betrag beläuft sich auf 17 Mrd SZR
sowie weiteren 1,5 Mrd SZR unter einer assoziierten
Vereinbarung mit Saudi-Arabien. In Tabelle 10 sind
die Teilnehmer und die Beträge der Kreditvereinbarun-
gen im Rahmen der AKV aufgelistet.

Neue Kreditvereinbarungen (NKV). Durch die
Entscheidung des Direktoriums zu den Neuen Kredit-
vereinbarungen am 27. Januar 1997 wurde der poten-
tielle Betrag erhöht, der dem IWF auf dem Wege von
Kreditaufnahmen unter vergleichbaren Bedingungen
wie bei den AKV zur Verfügung steht. Die NKV stellen
den krönenden Abschluß intensiver Bemühungen dar,
die seit dem Gipfeltreffen der G7-Länder im Juni 1995
in Halifax unternommen worden waren, um den Um-
fang der im Rahmen der AKV zur Bewältigung von
Finanzkrisen für den IWF verfügbaren Mittel zu ver-
doppeln.

Die Neuen Kreditvereinbarungen ersetzen nicht die
Allgemeinen Kreditvereinbarungen, die weiterhin in
Kraft bleiben. Die NKV werden die erste und haupt-
sächliche Fazilität sein, auf die zurückgegriffen wird, es
sei denn, ein AKV-Teilnehmer (alle AKV-Teilnehmer
sind gleichzeitig NKV-Teilnehmer) beantragt den Ein-
satz von IWF-Mitteln. Der IWF kann Abrufvorschläge
entweder unter den AKV oder den NKV unterbreiten.
Falls ein Abruf unter den NKV nicht akzeptiert wird,
kann er seinen Vorschlag im Rahmen der AKV präsen-
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Kasten 15
Währungsbudget

Das vierteljährliche Währungsbudget
ist der Mechanismus, über den der
IWF seine Mittel den Mitgliedsländern
zur Verfügung stellt. Aufgrund der ko-
operativen Natur des IWF und des
Umlaufcharakters seiner Mittel werden
die Finanzhilfen des IWF unter Ver-
wendung von SZR und den Währun-
gen einer breiten Auswahl an Mit-
gliedsländern – große und kleine, ein-
schließlich fortgeschrittener Volkswirt-
schaften, Entwicklungs- und Transfor-
mationsländer – bereitgestellt. Mitglie-
der, deren Zahlungsbilanz- und Reser-
vepositionen als ausreichend kräftig
angesehen werden, um ihre Währun-
gen in das Währungsbudget aufzuneh-
men, stellen Mitgliedern mit schwa-
chen Zahlungsbilanzpositionen und
externem Finanzierungsbedarf Devisen
zur Verfügung. Im Gegenzug zur Ver-
wendung ihrer Währungen im Rahmen
des Währungsbudgets erhalten diese
Mitglieder eine liquide Forderung ge-

genüber dem IWF, die eine markt- 
orientierte Verzinsung erzielt.

Das Direktorium hat für die Aufstel-
lung und Durchführung des Wäh-
rungsbudgets Richtlinien festgelegt.
Im Geschäftsjahr 1997/98 unterzog
das Direktorium die zur Beurteilung
der Stärke der Zahlungsbilanz und der
Reserven der Mitglieder angewendeten
Regeln einer Überprüfung. Es gelangte
zu dem Schluß, daß sich die Bewertun-
gen weiterhin auf ein relativ einfaches
System stützen sollten, das auf im
Übereinkommen spezifizierten Krite-
rien beruht (Zahlungsbilanz- und
Reservepositionen und Entwicklung an
den Devisenmärkten). Diese Kriterien
werden durch eine kleine Auswahl
weiterer Indikatoren ergänzt, die im
Zusammenhang mit der internationa-
len Finanzkraft eines Mitglieds stehen,
wozu insbesondere Indikatoren zur
kurzfristigen Auslandsverschuldung
und zum Schuldendienst zählen.

F I N A N Z I E L L E  A K T I V I T Ä T E N  U N D  G E S C H Ä F T S G R U N D S Ä T Z E
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Kasten 16
Der Designierungsplan

Artikel XIX des IWF-Übereinkommens
sieht einen Designierungsmechanismus
vor, unter dem Teilnehmer, deren
Zahlungsbilanz- und Reservepositio-
nen als ausreichend stark erachtet wer-
den, verpflichtet sind, frei verwendbare
Währungen bis zu einer bestimmten
Höhe gegen SZR zur Verfügung zu
stellen, sofern der IWF sie designiert.
Durch diesen Designierungsmechanis-
mus wird gewährleistet, daß Teilneh-
mer im Bedarfsfall SZR ohne längere
Vorankündigung zum Erwerb frei ver-
wendbarer Währungen verwenden
können. Um sicherzustellen, daß eine
solche Inanspruchnahme nicht aus-
schließlich dazu dient, die Zusammen-
setzung der Währungsreserven zu ver-
ändern, muß der Teilnehmer, der seine
SZR in einer Transaktion mit Desig-
nierung verkaufen will, dem IWF dar-
legen, daß er Bedarf an der Verwen-
dung seiner SZR hat.

Der Designierungsmechanismus
wird im Rahmen vierteljährlicher De-
signierungspläne ausgeführt, die vom
Direktorium genehmigt werden. Diese
Pläne verzeichnen diejenigen Teilneh-
mer, die der Designierung unterliegen,
und geben die Höchstgrenzen an für
die Beträge von SZR, zu deren Emp-
fang sie während des Quartals desig-
niert werden können. Abgesehen

davon, ob ein Teilnehmer in einer
„ausreichend starken Lage” für Desig-
nierungszwecke ist, werden die Desig-
nierungsbeträge für einzelne Teilneh-
mer in einer Weise festgelegt, daß im
Laufe der Zeit die „Relationen über-
schüssiger Bestände” der Teilnehmer
angeglichen werden (d. h. SZR-
Bestände ober- oder unterhalb der
Zuteilungen als Anteil an den offiziel-
len Gold- und Devisenreserven der
Teilnehmer).

Seit September 1987 wurden keine
Transaktionen mit Designierung mehr
durchgeführt, weil seither jedem Aus-
tausch von SZR gegen Währungen
durch freiwillige Transaktionen im Ein-
vernehmen mit anderen Teilnehmern
entsprochen wurde. Dabei handelte es
sich in erster Linie um die zwölf Teil-
nehmer, die mit dem IWF ständige
Vereinbarungen zum jederzeitigen
Kauf oder Verkauf von SZR gegen eine
oder mehrere frei verwendbare Wäh-
rungen getroffen haben, sofern sich
ihre SZR-Bestände innerhalb bestimm-
ter Grenzen halten. Diese Vereinba-
rungen haben dazu beigetragen, daß
den Wünschen zum Kauf wie auch
zum Verkauf von SZR entsprochen
werden konnte. Zudem wurde durch
sie der Umlauf von SZR im System
erleichtert.

F I N A N Z I E L L E  A K T I V I T Ä T E N  U N D  G E S C H Ä F T S G R U N D S Ä T Z E



finanzpolitischen Anpassungsprogrammen, Außen-
wirtschaftspolitik, Zahlungsbilanzmethodologie, 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen und Haus-
haltsstatistik sowie öffentliche Finanzen aus.

Die Abteilung Recht berät die Geschäftsleitung, das
Direktorium und den Mitarbeiterstab hinsichtlich der
zu beachtenden rechtlichen Regelungen. Sie bereitet
die meisten Entscheidungen und sonstigen rechtlichen
Instrumente vor, die zur Erfüllung der IWF-Aufgaben
notwendig sind. Die Abteilung dient dem IWF bei
Rechtsstreitigkeiten und Schiedsgerichtsverfahren als
Anwalt, leistet technische Hilfe bei Rechtsreformen und
beantwortet Anfragen nationaler Behörden und inter-

nationaler Organisationen zum IWF-
Gesetz.

Die Abteilung Geld- und Wech-
selkurspolitik stellt Zentralbanken
technische Hilfe auf den Gebieten
Geld- und Wechselkurspolitik,
Bankenaufsicht, Regulierung und
Zahlungssysteme zur Verfügung. Sie
entsendet auch Experten zu Zentral-
banken, die um längerfristig ange-
legte technische Hilfe ersuchen. Im
Zusammenhang mit der Überwa-
chungstätigkeit und Anträgen auf
Gewährung von IWF-Finanzhilfen
arbeitet die Abteilung Geld- und
Wechselkurspolitik auf ihrem Fach-
gebiet mit den Länderabteilungen
zusammen. Sie wirkt auch an den
Aufgaben mit, die mit der Jurisdik-
tion des IWF über Wechselkursprak-
tiken und Devisenbeschränkungen
zusammenhängen.

Die Abteilung Entwicklung und
Überprüfung der Wirtschaftspolitik
spielt bei Gestaltung und Implemen-
tierung der Fazilitäten des IWF und
seiner finanziellen Operationen, bei
der Überwachungstätigkeit und auf
anderen Gebieten eine zentrale Rolle.
Zusammen mit der Abteilung For-
schung ist sie federführend bei der
multilateralen Überwachung, der Poli-
tikkoordinierung und den damit ver-
bundenen Überprüfungs- und Unter-
stützungsaktivitäten. Gemeinsam mit
den Länderabteilungen hilft die Ab-
teilung Entwicklung und Überprü-
fung der Wirtschaftspolitik bei der
Mobilisierung sonstiger Finanzmittel
für Mitgliedsländer, die IWF-Ressour-
cen nutzen. Dazu zählt die Arbeit an
Schuldenfragen und der Programmfi-
nanzierung (durch den Pariser Club
und internationale Banken).

Die Abteilung Forschung führt Politikanalysen und
wissenschaftliche Studien auf Gebieten durch, die in
Verbindung mit der Arbeit des IWF stehen. Die Abtei-
lung spielt eine führende Rolle bei der Entwicklung der
politischen Linie des IWF in bezug auf das internatio-
nale Währungssystem und die Überwachung. Sie arbei-
tet bei der Formulierung der wirtschaftspolitischen Be-
ratung der Mitgliedsländer durch den IWF mit anderen
Abteilungen zusammen. Sie koordiniert die halbjähr-
lich anstehenden Arbeiten an den weltwirtschaftlichen
Aussichten und fertigt den jährlich einmal erscheinen-
den Bericht über die Entwicklung an den internatio-
nalen Kapitalmärkten (International Capital Markets)
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Kasten 17
Vor Ort-Vertreter des IWF

Am Ende des Geschäftsjahres 1997/98
hatte der IWF 70 Vor Ort-Vertreter
des IWF in 64 Ländern stationiert.
Diese Posten werden in der Regel von
einem einzigen Stabsangehörigen
wahrgenommen und sollen dazu die-
nen, die wirtschaftspolitische Beratung
des IWF zu verstärken. Oftmals werden
sie im Zusammenhang mit IWF-ge-
stützten Anpassungsprogrammen ein-
gerichtet.

Zur Beurteilung ihrer Erfolge hat
das IWF-Büro Interne Revision und
Inspektion im Jahre 1997 das Pro-
gramm durchleuchtet. Bei der Über-
prüfung gelangte man zu dem Schluß,
daß die Position eines Vor Ort-Ver-
treters die Qualität der Länderarbeit
des IWF maßgeblich beeinflußt; ins-
besondere machen die ortsansässigen
Repräsentanten den IWF und das Gast-
land frühzeitig auf mögliche Politikab-
weichungen aufmerksam und fördern
die Umsetzung des Anpassungspro-
gramms. Durch die Überprüfung
wurde die Notwendigkeit hervorge-
hoben, in etwa gleiches Gewicht auf
die Unterstützung der Wirtschaftspoli-
tik des Anpassungsprogramms zu legen
und auf Aktivitäten zur Stärkung der
grundlegenden wirtschaftspolitischen
Leistungsfähigkeit und Institutionen
und auf die Förderung der Transpa-
renz. Dadurch wurde auch das Erfor-
dernis unterstrichen, diese Posten nur
vorübergehend einzurichten.

Bei ihrer Erörterung erwähnten
viele Direktoren den außergewöhnlich
guten Zugang, den die Vor Ort-Ver-
treter des IWF zu den wichtigsten Poli-
tikern hätten. Dies sei für den IWF

sehr wichtig. Die Direktoren wären im
allgemeinen mit den Repräsentanten
hoch zufrieden, aber bei etwa einem
Drittel der Posten gebe es Probleme,
und dies unterminiere ihre Wirksam-
keit. Die Direktoren forderten den
IWF-Mitarbeiterstab auf, entspre-
chende Empfehlungen zur Verbes-
serung der bisherigen Leistungen
umzusetzen. Die meisten Direktoren
waren sich einig, daß es nicht nur ein
einziges Modell für die Situationen
geben dürfe, in denen ein ortsansäs-
siger Repräsentant zum Einsatz kom-
men könne. Vielmehr befürworteten
sie, stärker die komparativen Vorteile
der ortsansässigen Vertreter zu beto-
nen, welche in der Gewährung von
wirtschaftspolitischer Vor Ort-Bera-
tung und -Unterstützung bei der Pro-
grammumsetzung liegen. Die Direkto-
ren unterstrichen die Notwendigkeit,
für diese Posten durchweg hochquali-
fizierte Stabsangehörige einzusetzen;
besonderes Gewicht müsse dabei auf
ausgezeichnete volkswirtschaftliche
Kenntnisse und Kommunikationsfähig-
keiten, Selbstvertrauen und Eigenini-
tiative gelegt werden. In Anbetracht
der hohen Anlaufkosten befürworteten
die Direktoren zwei- bis dreijährige
Einsatzperioden. Sie betonten auch,
daß die Aufnahmebereitschaft des Mit-
gliedslandes für den Erfolg eines orts-
ansässigen Vertreters sehr wesentlich
sei. Der IWF-Stabsangehörige müsse
eng mit den nationalen Behörden
zusammenarbeiten, um die Ziele für
den Posten festzulegen und Schwer-
punkte der gemeinsamen Arbeit zu
definieren.
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